
AMTSBLATT DER GEMEINDE NIEDERZIER

- KOMMUNALWAHLEN 2025: WAHLAUFRUF AUF ERSTER INNENSEITE - AUSGABE 09 / 22.08.2025

ZWEI 
MÄRKTE.
VIEL 
FLAIR.

Herzliche Einladung!
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Aufruf zur Kommunalwahl 2025

Sie als Wählerinnen und Wähler können somit direkt mitentscheiden, wer die Geschicke der Gemeinde Niederzier und des Kreises Düren in den 
kommenden Jahren lenken werden.

Die Ausübung des Wahlrechts sollte daher von allen Wahlberechtigten ausgeübt werden, weil sie sich so persönlich an der Stär-
kung der Demokratie beteiligen und die Geschicke in unserer Kommune mitgestalten können.

Warum ist Ihre Stimme so wichtig?

Die Kommunalpolitik betrifft unmittelbar unser tägliches Leben: Zum Beispiel die Ausstattung unserer Schulen und Kitas, den Ausbau der Ver-
kehrswege, die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen, die Investitionen, die Bauleitplanungen, die Haushaltsgestaltung, die Sicherung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die Pflege von Grünflächen und vieles mehr. Viele Entscheidungen werden also vor Ort getroffen. 

Der Bürgermeister, der Landrat sowie die Vertreterinnen und Vertreter im Gemeinderat und Kreistag tragen dabei eine besondere Verantwortung. 
Sie entscheiden in den kommenden 5 Jahren über sämtliche und wichtige Themen in der Gemeinde Niederzier und im Kreis Düren.

Wer ist wahlberechtigt?

Wahlberechtigt ist nach § 7 des Kommunalwahlgesetzes NRW, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist 
oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit dem 
16. Tag vor der Wahl in dem Wahlgebiet seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat oder sich gewöhnlich aufhält und 
keine Wohnung außerhalb des Wahlgebietes hat.

Briefwahl

Können Sie am 14. September nicht im Wahllokal Ihre Stimmen abgeben, nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl; beachten Sie 
dazu die Hinweise auf den allen Wahlberechtigten in den letzten Tagen zugestellten Wahlbenachrichtigungen!

Jürgen Zantis
Wahlleiter

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Gemeinde Niederzier,

am Sonntag, dem 14. September 2025 finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt – ein bedeutender Termin, der über die Zukunft 
unserer Städte und Gemeinden entscheidet. 
In der Gemeinde Niederzier stehen zur Wahl:

•	 der Bürgermeister der Gemeinde Niederzier,
•	 die Vertreterinnen und Vertreter für den Gemeinderat der Gemeinde Niederzier,
•	 der Landrat des Kreises Düren sowie
•	 die Vertreter der Gemeinde Niederzier im Kreistag des Kreises Düren.
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Kommunalwahl 2025 – Informationen zur Briefwahl

Seit Montag, 4. August 2025, 08:00 Uhr können Wahlberechtigte der Gemeinde Niederzier Briefwahlanträge für die Kommunalwahl am  
14. September 2025 stellen. Auch für eine mögliche Stichwahl am 28. September 2025 ist die Beantragung möglich.
Der Online-Antrag steht seit 11. August 2025 zur Verfügung. Der Link befindet sich auf der Internetseite der Gemeinde oder per QR-Code auf 
der allen Wahlberechtigten inzwischen zugestellten Wahlbenachrichtigung.

Wer kann Briefwahl beantragen?
Jeder Wahlberechtigte kann die Erteilung eines Wahlscheines (Briefwahlunterlagen) schriftlich oder mündlich beantragen. Eine telefonische An-
tragsstellung ist unzulässig.

Antragsmöglichkeiten

	 •	 Online über https://www.niederzier.de/briefwahl/index.php#/ oder den QR-Code.
	 •	 Schriftlich mit der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder formlos per Brief oder per E-Mail.
	 •	 Persönlich im Rathaus – dort kann auch direkt gewählt werden.

Wichtige Hinweise

	 •	 Briefwahlunterlagen gibt es nur auf Antrag.
	 •	 Ein schriftlicher Antrag muss Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift enthalten und persönlich unterschrieben sein  
		  (nicht nötig beim Online-Antrag).
	 •	 Für die Beantragung für andere Personen ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich (max. vier Personen vertretbar).
	 •	 Versand ins Ausland ist möglich, bitte rechtzeitig beantragen.

Fristen

	 •	 Für die Kommunalwahl am 14.09.2025: Antragstellung bis 12.09.2025, 15:00 Uhr.
	 •	 Für die eventuelle Stichwahl am 28.09.2025: Antragstellung bis 26.09.2025, 15:00 Uhr.
	 •	 Bei plötzlicher Erkrankung: Antrag bis zum Wahltag, 15:00 Uhr möglich.

Weitere Informationen und den Online-Antrag finden Sie unter:
www.niederzier.de/wahlen

Bei weiteren Rückfragen setzen Sie sich bitte mit dem Wahlamt 
(Frau Schönen Tel. 84-105 oder 84-520 bzw. Herrn Scheidweiler Tel.: 84-100) in Verbindung.

Scannen Sie bequem diesen QR-Code über Ihr Smartphone 
und beantragen Sie Ihre Briefwahlunterlagen!
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Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen zu den Kommunalwahlen

 in Nordrhein-Westfalen am 14. September 2025
1.	 Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der Gemeinde Nieder-
zier wird in der Zeit vom 25. bis 29. August 2025 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten in der Gemeinde Niederzier, Wahlamt (Zimmer 6), 
Rathausstr. 8, 52382 Niederzier für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 34 Abs. 6 des Melde-
gesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.
2.	 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
während der oben genannten Zeit, spätestens am 29. August 2025 bis 
12.30 Uhr, beim Bürgermeister der Gemeinde Niederzier, Wahlamt (Zim-
mer 6) Rathausstr. 8 ,  52382 Niederzier Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden.
3.	 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 24. August 2025 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4.	 Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem/ihrem Wahl-
bezirk durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses 
Wahlbezirks
oder
durch Briefwahl teilnehmen.
5.	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1	ein in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r,
5.2	ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
	 a)	 wenn er/sie nachweist, dass er ohne sein/ihr Verschulden die  
		  Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 29.  
		  August 2025) versäumt hat,
	 b)	 wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf  
		  der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist entstanden ist,
	 c)	 wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt  
		  worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver- 
		  zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.
6.	 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 12. September 2025, 15.00 Uhr, bei der Ge-
meindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-
Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung 
als gewahrt.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
gestellt werden.
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor 
der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können 
aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 
Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. 
Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person bedienen.
7.	 Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte
	 1.	 je einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl des Landrates, für  
		  die Wahl des Kreistages, für die Wahl zum hauptamtlichen Bür- 
		  germeister und für die Wahl der Vertretung der Gemeinde Nie- 
		  derzier (Gemeinderat) 
	 2.	 den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen blauen Stimmzet- 
		  telumschlag,
	 3.	 den amtlichen, roten  - mit der Anschrift, an die der Wahlbrief z 
		  urückzusenden ist, versehenen – Wahlbriefumschlag und
	 4.	 ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, 
legt sie in den besonderen amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu ver-
schließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Ver-
sicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und 
den Stimmzettelumschlag in den besonderen Wahlbriefumschlag und 
verschließt den Wahlbriefumschlag.
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit den Stimm-
zetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 16.00 
Uhr eingeht.
Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von 
der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.
Niederzier, den 08. August 2025
Der Wahlleiter
(Jürgen Zantis)
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 
der Gemeinde Niederzier 

 
1.  Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der 

Gemeinde Niederzier 

Der Rat der Gemeinde Niederzier hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 gemäß § 96 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) folgende Beschlüsse 
gefasst: 

1. Der vorliegende Bericht der KBHT Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Düren, Philippstr. 27, 
52349 Düren vom 18.06.2025 über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2023 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde 
Niederzier wird zur Kenntnis genommen. 

 
2. Die in Anlage beigefügte Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses  

der Gemeinde Niederzier vom 03.07.2025 zur Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2023 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde 
Niederzier wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 

3. Der vorliegende und geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Gemeinde 
Niederzier wird festgestellt. 

 
4. Dem Bürgermeister wird die uneingeschränkte Entlastung erteilt. 

 
 

2.  Wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 

Wesentliche Positionen der Bilanz (in €): 
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Gemeinde Niederzier
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Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung 2023 (in €): 

 

Wesentliche Positionen der Finanzrechnung 2023 (in €): 

 

 

3.  Anzeige, Bekanntmachung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 
31.12.2023 

Der vom Rat der Gemeinde Niederzier in seiner Sitzung am 03.07.2025 festgestellte 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Landrat des 
Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 15.07.2025 
angezeigt worden. 

Der vom Rat der Gemeinde Niederzier in seiner Sitzung am 03.07.2025 festgestellte 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW öffentlich 
bekannt gemacht. 
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Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung 2023 (in €): 

 

Wesentliche Positionen der Finanzrechnung 2023 (in €): 

 

 

3.  Anzeige, Bekanntmachung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 
31.12.2023 

Der vom Rat der Gemeinde Niederzier in seiner Sitzung am 03.07.2025 festgestellte 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Landrat des 
Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 15.07.2025 
angezeigt worden. 

Der vom Rat der Gemeinde Niederzier in seiner Sitzung am 03.07.2025 festgestellte 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW öffentlich 
bekannt gemacht. 

 

!"##A%" &'E')E)*)& !"#"A#ABAA

'E +I-./M12IP14 R'E)S*E7''US7 77ES))EVV7URV
"#" &''()G)HI)JK/01'O() PB#4RP#S778VB PB#RBP#7AB8VS
"#A &:;(')H0<;Z/01'O() !#4"4#!S!84A "#""V#7BV8"P
"#! >O<Z);/?)Z;0<:;;@AB)<'?)CZO(JaAb S#77V#!RA8AA A#VBB#47S8S4

)E #:/;.<2:=P./ R>ES?RE>7?U'7 RRE)VVE&)SUS)
A#" B/ZJc:d )Ie:I()I !A#PR4#P"R8P" !B#SV"#7748BV
A#A B/ZJf)HCZg() "R#RP4#B4P8P" AB#"RR#PRP8S"
A#! B/ZJe)IJh)?/<Z)IO:;(')H0< VSS#!VR8"! 4B!#BSR8B"
A#P iMI;CH()JiMIe)ZkM;C)I !#74A#VSS8"R !#S"P#ABS8B!

&E @ABM=P.44C/-./ '*E7*'E)7VU7) '*EV*&E?&?U77
!#" l)I;HMI;Z/01;C)'':I()I S#74S#AS48BB V#BA!#PSR8BB
!#A mI;COIe<O'C:I(;Z/01;C)'':I()I PP4#7R78PA PP4#4R48PP
!#! iMI;CH()JK/01;C)'':I()IJI#JnJ!VJ&?;#J7J:IeJSJoMGpTr !#!SS#!478BB !#!!"#7VA8BB

7E %.<aI/;4IBbM.IP./ )*E)R&E>>*U'> '?ES)VE7S*U>*
RE !1==Ic.d@.Bb/C/-=1a-<./eC/- 'ERVSEVVVUS7 'ER?RESRSU7?

#Igg+d!"##A%" '7*E&*VEVRVU)* '&)E'&?E&S?UV&

! "#A%&'EF*+%,-#'#./% 01O034O567893
: "#A%&'EF*+%,;<=> %&A<&/%& 3?O6?5O?91877
! "#$%&'E)*+%,J.#/%0&), 1O345O56781V
! @F&A&B%#/%C&Fa 61?O54?804
! .#/%0&),J$%#JE:;<%&$%&J=%#>:E';&/,'?')/@%)' VOV37OA6B871
! ;<b%#c#A%&'EF*+%a,-#/%C&Fa dO765O9608d4
! C:+#%,%#/%0&), BOaa4O176866

! "#AB&'EFA*HAI&F-IE&F.HA/HMI1HM2 &E3FA*-343#*5H#3 ST8V:S8;<=>?T
@ AF-B&'EFA*HAI&F-IE&F.HA/HMI1HM2 &E3FA*-343#*5H#3 SS8=?;8STT>BC
! "#$B&'#(F'$#(*+,B+-'.+-L#$M(,1FM2M314+3M 5S78VS:78;<V
! "#AB&'EFA*HAI&F-IaAbH-3#3#cA-343#*5H#3 B8=S<8=BC>=:
@ AF-B&'EFA*HAI&F-IaAbH-3#3#cA-343#*5H#3 T8CC<8?:C>S=
! =3,#,>?3MM+$@A+-FBC(FFab*+C$A+M-#1'cbd eSVeVS<f8;f8
! d&E/cI&F-Ie#A&AB#HMFA*-343#*5H#3 C=?8T<<>C=
! g,B+-(,1'B+F'h+FM#,B+F'#,'+31+,+,'=3,#,>?3MM+$, eSf<:S<7i;<e
! AA.&A*-fH-3&A/I&AIe#A&ABg#33HEA :8;;V8?B;>T?
! hA/HMFA*I/H-IiH-3&A/H-I&AI.MHg/HAIe#A&ABg#33HEA ;8V=;>VB
! M3k(3B+'l3MM+$ 5SeViS58m;<5
! hA/HMFA*IiH-3&A/IM&*Hf&F@k&gf&l'@m#3&MfH#3HM@d3#.3FA* B8V<C>:;
! M3k(3B+'l3MM+$ 5SeV:Smi7;f8

 

Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung 2023 (in €): 

 

Wesentliche Positionen der Finanzrechnung 2023 (in €): 

 

 

3.  Anzeige, Bekanntmachung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 
31.12.2023 

Der vom Rat der Gemeinde Niederzier in seiner Sitzung am 03.07.2025 festgestellte 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Landrat des 
Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 15.07.2025 
angezeigt worden. 

Der vom Rat der Gemeinde Niederzier in seiner Sitzung am 03.07.2025 festgestellte 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW öffentlich 
bekannt gemacht. 

 

!"##A%" &'E')E)*)& !"#"A#ABAA

'E +I-./M12IP14 R'E)S*E7''US7 77ES))EVV7URV
"#" &''()G)HI)JK/01'O() PB#4RP#S778VB PB#RBP#7AB8VS
"#A &:;(')H0<;Z/01'O() !#4"4#!S!84A "#""V#7BV8"P
"#! >O<Z);/?)Z;0<:;;@AB)<'?)CZO(JaAb S#77V#!RA8AA A#VBB#47S8S4

)E #:/;.<2:=P./ R>ES?RE>7?U'7 RRE)VVE&)SUS)
A#" B/ZJc:d )Ie:I()I !A#PR4#P"R8P" !B#SV"#7748BV
A#A B/ZJf)HCZg() "R#RP4#B4P8P" AB#"RR#PRP8S"
A#! B/ZJe)IJh)?/<Z)IO:;(')H0< VSS#!VR8"! 4B!#BSR8B"
A#P iMI;CH()JiMIe)ZkM;C)I !#74A#VSS8"R !#S"P#ABS8B!

&E @ABM=P.44C/-./ '*E7*'E)7VU7) '*EV*&E?&?U77
!#" l)I;HMI;Z/01;C)'':I()I S#74S#AS48BB V#BA!#PSR8BB
!#A mI;COIe<O'C:I(;Z/01;C)'':I()I PP4#7R78PA PP4#4R48PP
!#! iMI;CH()JK/01;C)'':I()IJI#JnJ!VJ&?;#J7J:IeJSJoMGpTr !#!SS#!478BB !#!!"#7VA8BB

7E %.<aI/;4IBbM.IP./ )*E)R&E>>*U'> '?ES)VE7S*U>*
RE !1==Ic.d@.Bb/C/-=1a-<./eC/- 'ERVSEVVVUS7 'ER?RESRSU7?

#Igg+d!"##A%" '7*E&*VEVRVU)* '&)E'&?E&S?UV&

! "#A%&'EF*+%,-#'#./% 01O034O567893
: "#A%&'EF*+%,;<=> %&A<&/%& 3?O6?5O?91877
! "#$%&'E)*+%,J.#/%0&), 1O345O56781V
! @F&A&B%#/%C&Fa 61?O54?804
! .#/%0&),J$%#JE:;<%&$%&J=%#>:E';&/,'?')/@%)' VOV37OA6B871
! ;<b%#c#A%&'EF*+%a,-#/%C&Fa dO765O9608d4
! C:+#%,%#/%0&), BOaa4O176866

! "#AB&'EFA*HAI&F-IE&F.HA/HMI1HM2 &E3FA*-343#*5H#3 ST8V:S8;<=>?T
@ AF-B&'EFA*HAI&F-IE&F.HA/HMI1HM2 &E3FA*-343#*5H#3 SS8=?;8STT>BC
! "#$B&'#(F'$#(*+,B+-'.+-L#$M(,1FM2M314+3M 5S78VS:78;<V
! "#AB&'EFA*HAI&F-IaAbH-3#3#cA-343#*5H#3 B8=S<8=BC>=:
@ AF-B&'EFA*HAI&F-IaAbH-3#3#cA-343#*5H#3 T8CC<8?:C>S=
! =3,#,>?3MM+$@A+-FBC(FFab*+C$A+M-#1'cbd eSVeVS<f8;f8
! d&E/cI&F-Ie#A&AB#HMFA*-343#*5H#3 C=?8T<<>C=
! g,B+-(,1'B+F'h+FM#,B+F'#,'+31+,+,'=3,#,>?3MM+$, eSf<:S<7i;<e
! AA.&A*-fH-3&A/I&AIe#A&ABg#33HEA :8;;V8?B;>T?
! hA/HMFA*I/H-IiH-3&A/H-I&AI.MHg/HAIe#A&ABg#33HEA ;8V=;>VB
! M3k(3B+'l3MM+$ 5SeViS58m;<5
! hA/HMFA*IiH-3&A/IM&*Hf&F@k&gf&l'@m#3&MfH#3HM@d3#.3FA* B8V<C>:;
! M3k(3B+'l3MM+$ 5SeV:Smi7;f8

 

Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung 2023 (in €): 

 

Wesentliche Positionen der Finanzrechnung 2023 (in €): 

 

 

3.  Anzeige, Bekanntmachung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 
31.12.2023 

Der vom Rat der Gemeinde Niederzier in seiner Sitzung am 03.07.2025 festgestellte 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Landrat des 
Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 15.07.2025 
angezeigt worden. 

Der vom Rat der Gemeinde Niederzier in seiner Sitzung am 03.07.2025 festgestellte 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW öffentlich 
bekannt gemacht. 

 

!"##A%" &'E')E)*)& !"#"A#ABAA

'E +I-./M12IP14 R'E)S*E7''US7 77ES))EVV7URV
"#" &''()G)HI)JK/01'O() PB#4RP#S778VB PB#RBP#7AB8VS
"#A &:;(')H0<;Z/01'O() !#4"4#!S!84A "#""V#7BV8"P
"#! >O<Z);/?)Z;0<:;;@AB)<'?)CZO(JaAb S#77V#!RA8AA A#VBB#47S8S4

)E #:/;.<2:=P./ R>ES?RE>7?U'7 RRE)VVE&)SUS)
A#" B/ZJc:d )Ie:I()I !A#PR4#P"R8P" !B#SV"#7748BV
A#A B/ZJf)HCZg() "R#RP4#B4P8P" AB#"RR#PRP8S"
A#! B/ZJe)IJh)?/<Z)IO:;(')H0< VSS#!VR8"! 4B!#BSR8B"
A#P iMI;CH()JiMIe)ZkM;C)I !#74A#VSS8"R !#S"P#ABS8B!

&E @ABM=P.44C/-./ '*E7*'E)7VU7) '*EV*&E?&?U77
!#" l)I;HMI;Z/01;C)'':I()I S#74S#AS48BB V#BA!#PSR8BB
!#A mI;COIe<O'C:I(;Z/01;C)'':I()I PP4#7R78PA PP4#4R48PP
!#! iMI;CH()JK/01;C)'':I()IJI#JnJ!VJ&?;#J7J:IeJSJoMGpTr !#!SS#!478BB !#!!"#7VA8BB

7E %.<aI/;4IBbM.IP./ )*E)R&E>>*U'> '?ES)VE7S*U>*
RE !1==Ic.d@.Bb/C/-=1a-<./eC/- 'ERVSEVVVUS7 'ER?RESRSU7?

#Igg+d!"##A%" '7*E&*VEVRVU)* '&)E'&?E&S?UV&

! "#A%&'EF*+%,-#'#./% 01O034O567893
: "#A%&'EF*+%,;<=> %&A<&/%& 3?O6?5O?91877
! "#$%&'E)*+%,J.#/%0&), 1O345O56781V
! @F&A&B%#/%C&Fa 61?O54?804
! .#/%0&),J$%#JE:;<%&$%&J=%#>:E';&/,'?')/@%)' VOV37OA6B871
! ;<b%#c#A%&'EF*+%a,-#/%C&Fa dO765O9608d4
! C:+#%,%#/%0&), BOaa4O176866

! "#AB&'EFA*HAI&F-IE&F.HA/HMI1HM2 &E3FA*-343#*5H#3 ST8V:S8;<=>?T
@ AF-B&'EFA*HAI&F-IE&F.HA/HMI1HM2 &E3FA*-343#*5H#3 SS8=?;8STT>BC
! "#$B&'#(F'$#(*+,B+-'.+-L#$M(,1FM2M314+3M 5S78VS:78;<V
! "#AB&'EFA*HAI&F-IaAbH-3#3#cA-343#*5H#3 B8=S<8=BC>=:
@ AF-B&'EFA*HAI&F-IaAbH-3#3#cA-343#*5H#3 T8CC<8?:C>S=
! =3,#,>?3MM+$@A+-FBC(FFab*+C$A+M-#1'cbd eSVeVS<f8;f8
! d&E/cI&F-Ie#A&AB#HMFA*-343#*5H#3 C=?8T<<>C=
! g,B+-(,1'B+F'h+FM#,B+F'#,'+31+,+,'=3,#,>?3MM+$, eSf<:S<7i;<e
! AA.&A*-fH-3&A/I&AIe#A&ABg#33HEA :8;;V8?B;>T?
! hA/HMFA*I/H-IiH-3&A/H-I&AI.MHg/HAIe#A&ABg#33HEA ;8V=;>VB
! M3k(3B+'l3MM+$ 5SeViS58m;<5
! hA/HMFA*IiH-3&A/IM&*Hf&F@k&gf&l'@m#3&MfH#3HM@d3#.3FA* B8V<C>:;
! M3k(3B+'l3MM+$ 5SeV:Smi7;f8



7

Der vollständige Jahresabschluss zum 31.12.2023 liegt bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW im Rathaus, Rathausstr. 8, 52382 
Niederzier, Verwaltungsneubau, Zimmer 9, während der folgenden Besuchszeiten 

Mo.-Fr. von 08:00 bis 12:30 Uhr 
Di. von 14:00 bis 16:00 Uhr 
Do. von  14:00 bis 18:00 Uhr 
 
in Druckform zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
 
4.  Größenabhängige Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines 

Gesamtabschlusses für das Jahr 2023 

Der Rat der Gemeinde Niederzier hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 ebenfalls festgestellt, 
dass die Voraussetzungen zur Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses für das Jahr 2023 nach § 116a Abs. 1 GO NRW vorliegen und daraufhin 
beschlossen, von der größenabhängigen Befreiung nach § 116a Abs. 1 GO NRW Gebrauch 
zu machen und für das Jahr 2023 keinen Gesamtabschluss aufzustellen. 

 
 
Niederzier, den 15.07.2025 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
gez. 
Schiefer 
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Bekanntmachung der Gemeinde Niederzier

Bekanntmachung der Gemeinde Niederzier

Bebauungsplan D 02. 20. Änderung – ,,Schulcampus Ellen“
Ortslage Ellen

Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 & § 4 Abs. 2 BauGB
Der Rat der Gemeinde Niederzier hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 
den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan nach §13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufzustellen sowie gemäß § 3 und § 4 Bauge-
setzbuch (BauGB) zu veröffentlichen und die Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
Ziele und Zwecke der Planung:                      
Das Ziel der Planung ist zunächst die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Gebäudes für die OGS 
durch Änderung eines Bebauungsplans. Weitere wesentliche Planungs-
ziele sind die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Betreuungs- und 
Bildungsinfrastruktur, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien 
und Beruf durch eine verlässliche Ganztagsinfrastruktur und die Förde-
rung von Synergien mit dem bestehenden Schulcampus und der Sport-
halle. Zudem wird durch die geplante Maßnahme die Daseinsvorsorge 
der Gemeinde Niederzier gestärkt und die Bildungschancengleichheit 
gefördert.
Vorliegend handelt es sich um ein Verfahren zur Änderung des Bebau-
ungsplanes D 02. Nach § 13a Abs. 4 BauGB kann die Änderung eines 
Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren erfolgen. Gemäß § 13a 
Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Er-
klärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. Darüber 
hinaus wird gemäß § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrich-
tung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung nach § 4 
Abs. 1 BauGB abgesehen. 
Der Bebauungsplan bezieht sich auf den gekennzeichneten Geltungs-
bereich, dieser ist im folgenden Luftbild dargestellt:

Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsberei-
ches (gelbe Linie), genordet Land NRW, 2025
Die Veröffentlichung der 20. Änderung des Bebauungsplanes D 02 - 
„Schulcampus Ellen“, Ortslage Ellen wird hiermit gemäß § 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.
Diese Bekanntmachung und der Entwurf des Bebauungsplanes D 02 
- 20. Änderung „Schulcampus Ellen“, Ortslage Ellen, wird mit Begrün-
dung in der Zeit vom

04.08.2025 bis einschließlich 05.09.2025
auf den folgenden Internetseiten veröffentlicht:
Bekanntmachung
www.niederzier.de/bekanntmachung
Bauleitplanunterlagen
https://www.o-sp.de/niederzier/index
unter der Rubrik Bauleitpläne im Verfahren.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die o.g. Unterlagen 
während der Dauer der Veröffentlichungsfrist bei der Gemeinde Nieder-

zier, Abteilung für Bauen und Planen, Rathausstraße 8, 52382 Nieder-
zier, Burggebäude, Zimmer 3, öffentlich aus und können während der 
folgenden Zeiten von jedermann eingesehen werden:
montags-freitags, jeweils von 	 08.00 – 12.30 Uhr
sowie dienstags von	 14.00 – 16.00 Uhr und
donnerstags von 	 14.00 – 18.00 Uhr. 
Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
abgegeben werden. Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt wer-
den (bauleitplanung@niederzier.de), können bei Bedarf aber auch auf 
anderen Wege (z.B. schriftlich per Post an Gemeindeverwaltung Nieder-
zier, Abteilung für Bauen und Planen, Rathausstraße 8, 52382 Niederzier) 
eingereicht werden. Ebenfalls kann eine Stellungnahme persönlich bei 
der Gemeinde Niederzier zur Niederschrift vorgebracht werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Niederzier deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 
Niederzier, den 23.07.2025
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schiefer
Bestätigung
gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV.
NRW. S. 516) für sonstige Bekanntmachungen.
Hiermit bestätige ich, dass die beigefügte Bekanntmachung dem Be-
schluss des Rates der Gemeinde Niederzier vom 03.07.2025 entspricht.
Gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung wurde 
geprüft, dass der Beschluss des Rates der Gemeinde Niederzier ord-
nungsgemäß zustande gekommen ist.
Gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungen waren nicht einzuholen.
Sonstige Vorschriften, die vor der öffentlichen Bekanntmachung zu be-
achten waren, wurden eingehalten.
Niederzier, den 23.07.2025
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schiefer

Aufstellung des Bebauungsplanes W 01 – 1. Änderung "Wind-
kraftkonzentrationszone“ Gemarkung Steinstraß

Frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB
Der Rat der Gemeinde Niederzier hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 
den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung für den Bebauungsplanes W 01 – 1. Änderung „Windkraft-
konzentrationszone“ Gemarkung Steinstraß, gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.  Die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sollen 
zeitgleich erfolgen.
Ziele und Zwecke der Planung: 
Die Gemeinde Niederzier verfolgt das Ziel, durch den weiteren Ausbau 
der Windenergienutzung auf ihrem Gemeindegebiet einen wesentlichen 
Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele sowohl auf Landes- als auch 
auf Bundesebene zu leisten. Das Planungsziel besteht im vorliegenden 
Fall in der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Ersetzung von vier alten Windenergieanlagen im Windpark Niederzier 
durch drei moderne Anlagen (Repowering) durch Änderung des Be-
bauungsplanes. Weitere wesentliche Planungsziele bestehen in der ge-
zielten Steuerung der Windenergie, einer räumlichen Konzentration von 
Anlagen sowie einer Vorbeugung der Verspargelung der Landschaft. Ein 
weiteres Ziel ist die Sicherung der Betriebstätigkeit des im Plangebiet 
bestehende Kiesabbaus. Darüber hinaus besteht ein Planungsziel in der 
Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes W 01 – 1. Änderung „Wind-
kraftkonzentrationszone“ Gemarkung Steinstraß wird in dem nachste-
henden Plan dargestellt ist:
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 Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 
(gelbe Linie), Land NRW 2024

Die Frühzeitige Beteiligung des Bebauungsplanes W 01 - 1. Änderung. 
„Windkonzentrationszone“ Gemarkung Steinstraß wird hiermit gemäß § 
3 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes W 01 - 1. Änderung „Windkonzen-
trationszone“ Gemarkung Steinstraß im Zuge der frühzeitigen Beteili-
gung in der Zeit vom

04.08.2025 bis einschließlich 05.09.2025
auf den folgenden Internetseiten veröffentlicht: 
Bekanntmachung: 
https://www.niederzier.de/rathaus-politik/bekanntmachungen.php
Bauleitplanunterlagen: https://www.o-sp.de/niederzier/verfahren
unter der Rubrik Bauleitpläne im Verfahren.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die o.g. Unterlagen 
während der Dauer der Veröffentlichungsfrist bei der Gemeinde Nieder-
zier, Abteilung für Bauen und Planen, Rathausstraße 8, 52382 Nieder-
zier, Burggebäude, Zimmer 3, öffentlich aus und können während der 
folgenden Zeiten von jedermann eingesehen werden: 
montags-freitags, jeweils von	 08.00 – 12.30 Uhr
sowie dienstags von 	 14.00 – 16.00 Uhr und
donnerstags von 	 14.00 – 18.00 Uhr
Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
abgegeben werden. Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt 
werden (bauleitplanung@niederzier.de), können bei Bedarf aber 
auch auf anderem Wege (z.B. schriftlich per Post an Gemeindever-
waltung Niederzier, Abteilung für Bauen und Planen, Rathausstraße 8, 
52382 Niederzier) eingereicht werden. Ebenfalls kann eine Stellung-
nahme persönlich bei der Gemeinde Niederzier zur Niederschrift vor-
gebracht werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Niederzier deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. Eine 
Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 
1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
Niederzier, den 23.07.2025
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schiefer
Bestätigung
gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV.
NRW. S. 516) für sonstige Bekanntmachungen.
Hiermit bestätige ich, dass die beigefügte Bekanntmachung dem Be-
schluss des Rates der Gemeinde Niederzier vom 03.07.2025 ent-
spricht.
Gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung wurde 

geprüft, dass der Beschluss des Rates der Gemeinde Niederzier ord-
nungsgemäß zustande gekommen ist.
Gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungen waren nicht einzuholen.
Sonstige Vorschriften, die vor der öffentlichen Bekanntmachung zu be-
achten waren, wurden eingehalten.
Niederzier, den 23.07.2025
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schiefer

Ganz in Ihrer Nähe, wenn es darauf ankommt. 

Frohn & Jansen oHG
Rathausstr. 9, 52382 Niederzier
Tel. 02428 4772
niederzier@gs.provinzial.com

   Vor-Ort-               
 Versicherer.

Reflexzonenmassage für Füße und Kopf

• Die Reflexzonenmassage verbessert den Energiefluss 
 im Körper und führt zu einer Verringerung von Schmerzen, 
 Verspannungen und Stress 
• Es fördert das allgemeine Wohlbefinden und aktiviert 
 den Stoffwechsel 
• Reguliert die Funktion der inneren Organe und verbessert 
 das Immunsystem

Elżbieta Koerffer • Tel. 01782943092
Kammweg 28a • 52399 Merzenich
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Mitteilungen der Verwaltung

Stellenangebote

Die Gemeinde Niederzier hat aktuell folgende Stellen zu besetzen:
	 •	 zum 01.01.2026 eine/einen Schulsekretär*in (m/w/d) für die  
		  Grundschule Niederzier
	 •	 zum 01.08.2026 eine/einen Auszubildende*n (m/w/d) für den  
		  Beruf des Verwaltungsfachangestellten
	 •	 zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Reinigungskraft (m/w/d) für  
		  die gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
https://www.niederzier.de/stellenangebote

Zur Gewässerunterhaltung führt der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) 
jährlich eine sogenannte Teichwoche am Krauthausen-Jülicher-Müh-
lenteich durch. In diesem Jahr werden die Gehölz- und Grünflächen-
pflegearbeiten im Zeitraum von Montag, 25.08. bis einschließlich 
Freitag, 29.08.2025 durchgeführt.
Um die Arbeiten am Gewässer durchführen zu können, wird der Was-
serspiegel abgesenkt. Zur Vermeidung von ökologischen Schäden im 
Gewässer wird entsprechend der Abstimmung mit dem Umweltamt des 

Kreises Düren eine Wasserführung von mind. 20 cm bestehen bleiben.
Die Arbeiten werden im Auftrag des WVER von der Firma Schneider aus 
Kreuzau durchgeführt.

Auch in diesem Jahr ist es erforderlich, dass die Tageseinrichtungen für 
Kinder Niederzier gGmbH dem Kreisjugendamt Düren eine verbindliche 
Kinderzahl mit Betreuungswunsch zur Berechnung der Zuschüsse für 
den Zeitraum 01.08.2026 – 31.07.2027 meldet.
Um eine reibungslose Abwicklung der Bezuschussung der gemeind-
lichen Einrichtungen auch im Kindergartenjahr 2026/2027 zu gewähr-
leisten, ist zu ermitteln, wie viele Kindergartenplätze benötigt werden 
und welche Gruppenformen einzurichten sind.
Auch für die weiteren Jahre werden daraufhin bereits Planun-
gen angestellt.
Daher bitten wir Sie, Ihr Kind über das Online-Portal Kita Navi-
gator der Kreisverwaltung Düren
https://kreisdueren.kita-navigator.org/suche?int_kommune_id=11 
anzumelden, sofern Sie eine Betreuung für das Kindergarten-
jahr 2026/2027 benötigen.
Sofern Ihr Kind bereits in einem Kindergarten betreut wird oder bereits im 
Kita-Navigator erfasst ist, ist eine erneute Anmeldung nicht erforderlich.
Tageseinrichtungen für Kinder Niederzier gGmbH

Anmeldungen für die gemeindlichen 
Kindergärten für das 
Kindergartenjahr 2026/2027

Herzliche Einladung zum Klimacafé – Ihre 
Ideen zählen! 

Klimaschutz geht uns alle an – und der erste Schritt ist das gemeinsa-
me Gespräch. Nach dem erfolgreichen „Klimadialog“ möchten wir mit 
dem neuen Format Klimacafé noch mehr Menschen erreichen und ins 
Gespräch bringen.
Wann: 25.09.2025 um 17:00 Uhr
Wo: Rathaus Niederzier – Rentei 1.OG In gemütlicher Atmosphäre bei 
Kaffee und Gebäck sprechen wir über Niederziers Zukunft – Ihre Ge-
danken und Ihre Erfahrungen sind dabei besonders wertvoll!
Was erwartet Sie: 
• ein lockerer Austausch mit Ihrem Klimaschutzmanager 
• Raum für Ihre Vorschläge, Fragen und Ideen 
• Infos zu Niederziers Weg zur Klimaneutralität 
• einfach mitreden - kein Fachjargon, keine Hürden 
So machen Sie mit: 
Anmeldung per Mail klimaschutz@niederzier.de 
oder telefonisch unter: (02428) 84 - 633
Ihre Meinung wirkt! Impulse, die im Klimacafé gesammelt werden, kön-
nen nach Auswertung in unser kommunales Klimaschutzkonzept ein-
fließen. So gestalten wir gemeinsam eine lebenswerte Zukunft – mit 
und für Niederzier.
Zeigen Sie Engagement. Reden Sie mit. Bringen Sie sich ein. Ich freue 
mich auf Sie – denn Klimaschutz beginnt im Miteinander!
Ihr Klimaschutzmanager
José Schroeder

Teichwoche Krauthausen-Jülicher-Mühlenteich
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Asphaltthermobehälter zur fachgerechten
Ausbesserung von Schlaglöchern ab sofort 
im Einsatz

Vor kurzer Zeit wurde der bereits Anfang des Jahres 2025 bestellte 
Asphaltthermobehälter geliefert und wird aktuell in den einzelnen Ort-
schaften unserer Gemeinde eingesetzt. Das bisherige Resultat: effektiv 
und kostengünstig. 
Der Thermobehälter hat ein Fassungsvermögen von rund 1,25 m³. Dies 
bedeutet, dass mit einer Füllung des Behälters rund 20-25 Schlaglö-
cher, selbstverständlich in Abhängigkeit der Größe der zu verfüllenden 
Löcher, ausgebessert werden können. 
Der große Vorteil der Verfüllung mit Heißasphalt ist, dass dieser einer-
seits langlebiger und gleichzeitig wesentlich kostengünstiger als Kalt-
asphalt ist. 
Ziel ist es nun, sukzessive in unseren Ortschaften, sämtliche Schlaglö-
cher zu reparieren. Hierbei bittet die Gemeindeverwaltung um Verständ-
nis dafür, dass dies nicht sofort an jeder Stelle möglich ist.

Rückbau des Bahnübergangs Oresfeld in der 
Ortschaft Krauthausen

Die Rurtalbahn GmbH informiert darüber, dass der Rückbau des Bahn-
übergangs Oresfeld für Donnerstag, den 21.08.2025 angestrebt wird. 
Der Rückbau wurde im Rahmen der Plangenehmigung der Bezirksre-
gierung Köln (Az.: 25-2024-0002510) genehmigt und wir nun seitens 
der Rurtalbahn GmbH umgesetzt. 
Nach Rückbau ist die Benutzung des sodann ehemaligen Bahnüber-
gangs Oresfeld als Querung des Gleises ausdrücklich nicht mehr ge-
stattet! Entsprechende Schilder vor Ort werden auf die geänderte Situ-
ation hinweisen. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Rück-
bau nicht um den Bahnübergang am Eilener Weg handelt.  

Gastschüler aus Lateinamerika suchen die 
Gastfamilien in Deutschland

Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus Lateinameri-
ka sucht die DJO - Deutsche Jugend in Europa nette Gastfamilien. Die 
Familienaufenthaltsdauer: Peru: 25.10. – 05.12.2025, Brasilien: 11.01. 
– 26.02.2026, Peru 19.04. – 22.05.2026, Mexiko 22.04 – 15.06.26. 
Der Gegenbesuch ist möglich. Kontakt: DJO-Deutsche Jugend in Euro-
pa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 
0172-6326322, e-Mail: gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de

Machen Sie mit beim STADTRADELN 
in NIEDERZIER

In dieser Zeit heißt es wieder: Radeln für ein gutes Klima
Vom 1. bis 22. September 2025 nimmt die Gemeinde Niederzier an der 
Aktion STADTRADELN teil. Alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine 
und Unternehmen sind aufgerufen, mitzumachen und gemeinsam Fahr-
radkilometer zu sammeln – ein starkes Zeichen für Radverkehr, Klima-
schutz und Lebensqualität. Ziel des Wettbewerbs ist es, innerhalb von 21 
Tagen möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. 

Jeder Kilometer zählt – für Niederzier und das Klima
Das Handlungsfeld Mobilität verursacht rund ein Viertel aller Emis-
sionen im Gemeindegebiet. Die Aktion STADTRADELN bietet deshalb 
eine hervorragende Möglichkeit den eigenen CO2-Fußabdruck zu re-
duzieren - denn jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer ist ein 
aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Genau dabei geht es sich bei dem 
Wettbewerb STADTRADELN, aus Freude am Radfahren entsteht ein 
nachhaltiges Umdenken in der eigenen Mobilität.
So einfach geht’s:
1.	 Anmelden: Kostenlos registrieren unter 
	 www.stadtradeln.de/niederzier, es besteht die Möglichkeit entwe 
	 der als Einzelperson oder als Teil eines Teams mitzumachen.
	 Mitmachen kann jeder der in der Gemeinde Niederzier wohnt,  
	 arbeitet, zur Schule geht oder in einem Verein ist.
2.	 Kilometer sammeln: Geradelte Strecken entweder auf der  
	 Website https://www.stadtradeln.de oder in der STADTRADELN- 
	 App eintragen.
 
	 Stadtradeln, gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft
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Glückwünsche

Die Eheleute Wilhelm und Lilli Bergen, Peter-Willems-Straße 37, in Hu-
chem-Stammeln, feiern am 27.08.2025 ihre Goldhochzeit.
Die Gemeinde Niederzier gratuliert allen Jubilaren ganz herzlich!

Wir gratulieren zum Geburtstag

22.08.2025
Frau Cäcilia Kamp, Steinacker 2, Ellen
84 Jahre

03.09.2025
Herrn Joaquin Barona Jimenez, Mittelstr. 37, Huchem-Stammeln
80 Jahre

Goldhochzeit der Eheleute Heinz-Jürgen und 
Birgit Langhorst

Am 03. September 2025 feiern die Eheleute Langhorst ihre Goldhoch-
zeit, ein beeindruckendes Jubiläum, das 50 Jahre gemeinsamen Le-
bens und Liebens symbolisiert.
Die Geschichte der Eheleute Langhorst begann im Jahr 1966, als Birgit 
von Gelsenkirchen nach Grevenbroich zog. Dort, im Jahr 1974, lernte 
sie auf der Verlobung eines Nachbarn ihren zukünftigen Mann Heinz-
Jürgen kennen. Diese Begegnung sollte der Beginn einer wunderbaren 
gemeinsamen Reise sein.
Im Jahr 1977 wurde ihre gemeinsame Tochter geboren. Mit ihrem 
Mann und den drei Söhnen machte sie die Familie komplett. 
Über 30 Jahre lang waren die Eheleute Langhorst im Busverkehr tätig. 
Sie arbeiteten beim gleichen Unternehmer und hatten die Möglichkeit, 
gemeinsam auf Reisen zu gehen. Oftmals begleitete Birgit ihren Mann 
als 2. Fahrerin, während er europaweit unterwegs war. Neben diesen 
spannenden Reisen waren sie auch im Schüler- und Linienverkehr ak-
tiv, bis sie schließlich in den wohlverdienten Ruhestand gingen.
Heute genießen die Eheleute Langhorst ihre gemeinsame Zeit in vollen 
Zügen. Zusammen mit ihrer kleinen Hündin verbringen sie viele glückli-
che Stunden und blicken gerne auf die gemeinsamen Jahrzehnte zurück.
Die Gemeinde Niederzier gratuliert den Eheleuten Langhorst herzlich 
zu diesem besonderen Jubiläum und wünscht ihnen noch viele weitere 
gemeinsame und glückliche Jahre!

Einladung zum Mitmachen

Treffpunkt für junggebliebene Ruheständler im Bürgerhaus Niederzier
Der Ruhestand bietet endlich Zeit für die schönen Dinge des Lebens 
– und was könnte schöner sein, als sie gemeinsam mit anderen zu 
verbringen?
Wir laden daher alle ein, die ihre Zeit aktiv gestalten wollen mit dem 
Ziel neue Kontakte zu knüpfen und miteinander das Leben zu genießen.
Ob bei einer gemütlichen Tasse Kaffee und Kuchen, anregenden Ge-
sprächen über aktuelle Themen, einer lockeren Spielrunde oder bei der 
Planung von Ausflügen oder Besichtigungen – die Treffen bieten Raum 
für alles, was Freude macht. 
Herzliche Einladung an alle Interessierten!
Wann? Jeden zweiten Mittwoch im Monat um 14 Uhr
Wo? Im Bürgerhaus Niederzier
Beginn: 10.09.2025
Wer mag, kommt einfach vorbei – eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
Für weitere Informationen stehen Birgit Pokolm unter der Telefon-
nummer 02428/6678 und Maria Schäkel unter der Telefonnum-
mer 02428/2821 oder auch die Abteilung für Soziales, Demographie, 
Familie und Integration (Frau Bozkir 02428/8333) zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
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Amadeus Guitar Duo zu Gast in Niederzier  

– Musik der Spitzenklasse –
Im Atrium der Wasserburg in Niederzier findet am Samstag, dem 22. 
November 2025, um 19:30 Uhr ein Kleinkonzert des Gitarrenduos 
„Amadeus Guitar Duo“ statt. Bereits in den Jahren 2010, 2011 und 
2017 war das Duo zu Gast in Niederzier. 
Sie gehören zur internationalen Spitzenklasse der Gitarrenduos, welt-
weit erhalten sie enthusiastische Kritiken: Die Kanadierin Dale Kava-
nagh und der Deutsche Thomas Kirchhoff, die seit 1991 das Amadeus 
Guitar Duo bilden. Das Geheimnis ihres Erfolgs, der mit über 80 Konzer-
ten im Jahr nachhaltig belegt ist, liegt in der absoluten Hingabe der bei-
den Künstler an ihr Instrument. So beließen sie es nicht beim Duospiel, 
sondern begannen sich auf das Repertoire für Gitarre mit Orchester zu 
konzentrieren. Dank ihres Engagements trat diese Gattung schon bald 
aus ihrem Nischendasein heraus. In über 100 Städten spielten sie ihren 
Konzertabend „Spanische Nacht“ mit Konzerten für eine, zwei und vier 
Gitarren und Orchester von Joaquin Rodrigo und dem weltberühmten 
Panflötenspieler Gheorghe Zamfir. 

Inzwischen ist das Amadeus Guitar Duo mit weit über 1.800 Konzerten 
in mehr als 70 Ländern Europas und Nord-, Mittel- und Südamerikas 
und Asiens aufgetreten. Dabei begeistert das Duo sein Publikum mit 
überschwänglichem Temperament im virtuosen Vortrag, sensibelster 
Gestaltungskraft und einem großen, warmen, tragenden Gitarrenton. 
Sie konzertieren regelmäßig mit dem Prager, Mainzer und Mannhei-
mer Kammerorchester, dem Philharmonischen Staatsorchester Halle, 
der Internationalen Philharmonie, der Thüringen Philharmonie Gotha, 
der Philharmonia Hungarica, der Capella Cracoviensis, dem Präsident 
Orchestra Ankara und der Philharmonie Südwestfalen. 
Dale Kavanagh und Thomas Kirchhoff haben zahlreiche Produktionen 
für Rundfunk und Fernsehen eingespielt (BBC, ZDF, CBC, WDR, BR, 
TRT u.a.). Es liegen 21 CDs (NAXOS International, Haenssler-Classic) 
vor, die die hohe Qualität des Amadeus Guitar Duos dokumentieren. 
Durch ihr mitreißendes Engagement und ihr inspirierendes Spiel haben 
die beiden Künstler das Repertoire für Gitarre, insbesondere für Gitarre 
und Orchester, beträchtlich erweitern können. Namhafte Komponisten 
wie Harald Genzmer, Gheorghe Zamfir, Roland Dyens, Jaime Zenamon, 
Christian Jost, Carlo Domeniconi, Gerald Garcia, Martin Herchenröder 
haben Orchesterkonzerte für sie geschrieben. Kompositionen für Gi-
tarrenduo widmeten ihnen Stephen Dodgson, Harald Genzmer Jaime 
M. Zenamon und Christian Jost. Alle Werke sind bei Schott‘s, Edition 
Margaux, Edition Peters und Verlag Hubertus Nogatz, verlegt. 
1992 gründeten sie das Internationale Gitarren-Symposion Iserlohn, 
das heute mit bis zu 250 Teilnehmern aus mehr als 50 Ländern, Kon-
zerten mit Weltstars der Szene, Meisterkursen, Vorträgen, Ausstellun-
gen und zahlreichen Aktivitäten eins der bedeutendsten Festivals dieser 
Art weltweit ist (www.guitarsymposium.com).
In der Saison 2021/22 feierten die Musiker ihr 30. Jubiläum und waren 
zu Konzertreisen nach China, Süd-Korea, USA, Kanada, Indien, England, 
Italien, Österreich, Liechtenstein, Türkei, Rumänien, Litauen, Thailand, 
Ungarn und Polen eingeladen. Dale Kavanagh und Thomas Kirchhoff 

unterrichteten beide von 2001 bis 2021 als Professoren an der Gitar-
renklasse der Musikhochschule Detmold aus der zahlreiche Preisträger 
nationaler und internationaler Wettbewerbe hervorgegangen sind. Das 
Amadeus Guitar Duo spielt exklusiv D‘Addario Saiten und auf Gitarren 
von Antonius Müller, Deutschland, Stephan Connor, USA.
Pressestimmen:
„Sicher eins der innovativsten Duos der Welt“
(Gitarre & Laute)
„Any Rodrigo connoisseur will be thrilled with this.“ (American Record 
Guide, USA) 
Der Kartenvorverkauf ist gestartet. Die Eintrittskarten können ab 
sofort im Kulturamt der Gemeinde Niederzier erworben werden.

AMTSBLATT DIGITAL

• Top Verfügbarkeit

• Bessere Lesbarkeit
 – Vergrößerung von Texten und Bildern möglich

• Platzersparnis

• Suchfunktion
 – Inhalte können schnell und einfach durchsucht werden, 
	 	 was	das	Finden	spezifischer	Informationen	erleichtert.

WWW.NIEDERZIER.DE/AMTSBLATT
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Was ist los in der Gemeinde Niederzier?
23.08.2025     			  JFV-Familientag, JFV Sophienhöhe 2018 e. V.
23.08.2025			   Grillfest, VdK Niederzier
23.08.2025			   Sommerfest, KG Grieläächer Ellen 1956 e.V.
23.08.2025			   Sommerfest 2.0, Sommerfest des Medical Service NRW e.V.
30.08.2025			   50 Jahre TC SW Niederzier 75 e.V.
30.08.2025			   XXI. Monte Sophia Berglauf, TV Huchem-Stammeln 1885 e.V.
02.09.2025			   Wandern um und auf der Sophienhöhe, Landfrauen Niederzier-Inden-Langerwehe
06.09.2025			   13. Kunst- und Handwerkerinnenmarkt
07.09.2025			   9. Garagentrödel, KG Böschremmele Hambach 1997 e.V.
07.09.2025			   Garagentrödel, SV Huchem-Stammeln
07.09.2025			   Kindertrödel, Förderverein Kindergarten Rathausstraße e.V.
09.09.2025			   4. Feierabendmarkt

Für weitere Details (z.B. Veranstaltungsort, Uhrzeit etc.) sowie aktuelle Veranstaltungshinweise besuchen Sie bitte auch unsere 
Website https://www.niederzier.de/veranstaltungen oder unsere Facebookseite.
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Was ist los in der Gemeinde Niederzier? Tipps und Termine Nr. 922. August 2025 bis 09. September 2025
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Ferienprogramm der Gemeinde Niederzier 2025 

Ein unvergesslicher Sommer für Kinder
Das Ferienprogramm der Gemeinde Niederzier 2025 war wieder einmal ein voller Erfolg und bot den Kindern zwischen 6 und 13 Jahren eine 
spannende und abwechslungsreiche Zeit voller Spaß, Abenteuer und neuer Erfahrungen.
Die Sommerferien starteten mit einem tollen Ausflug in den Brückenkopfpark, wo die Kinder die Natur erkunden, spielen und die frische Luft ge-
nießen konnten. Im Anschluss gab es Workshops, bei denen die Kinder viele neue Dinge erfahren konnten.
Ein weiteres Highlight war der Tag im Erka Bad Erkelenz, bei dem die Kinder im warmen Wasser planschen, rutschen und sich richtig austoben 
konnten. Das Wasser war erfrischend und sorgte für viel Spaß und Action.
Am Mittwoch führte die Reise in den bekannten Movie Park, wo die Kinder ihre Lieblingsfilme und -charaktere hautnah erleben, Achterbahn fahren 
und spannende Shows anschauen konnten.
Der Donnerstag stand ganz im Zeichen des Fresh-Open Frechen, bei dem die Kinder das offene Wasser genossen, schwammen, plantschten und 
einfach eine großartige Zeit im Wasser hatten.
Der Freitag führte die Kinder in die Natur der Sophienhöhe, wo sie viel über die Pflanzen und Tiere der Region lernten. Es war spannend, die Natur 
hautnah zu erleben und Neues zu entdecken.
In der nächsten Woche begann alles mit einem Minigolf-Ausflug in Birkesdorf, bei dem die Kinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten.
Am Dienstag ging es in die Erftlagune Sinndorf zum Schwimmen, wo die Kinder im Wasser planschen und sich erfrischen konnten.
Mittwochs führte die Reise nach Belgien, genauer gesagt nach Bokrijik, wo die Kinder den Spielplatz erkundeten und viel Spaß beim Toben hatten.
Am Donnerstag stand das Aquana in Würselen auf dem Programm, ein tolles Erlebnis mit Wasser, Rutschen und Spaß für alle.
Den Abschluss der Ferienwoche bildete eine Olympiade auf dem Schulhof der Gesamtschule, bei der die Kinder in verschiedenen Stationen ihre 
Teamfähigkeit und Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten. Bürgermeister Frank Rombey und die Leiterin der Abteilung für Soziales, De-
mographie, Familie und Integration Eva Bozkir bedankten sich persönlich bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ohne die ein solches 
Programm nicht umsetzbar wäre sowie der Leitung der Maßnahme Katja Nelles als zuständige Sozialarbeiterin. Zum Abschluss spendierte Bürger-
meister Frank Rombey allen noch ein Eis.
Das Ferienprogramm der Gemeinde Niederzier 2025 war wieder einmal ein voller Erfolg. Die Kinder hatten die Möglichkeit Neues zu entdecken, 
Freundschaften zu schließen und unvergessliche Momente 
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Gemeindesportwoche in Ellen

Im Bild die Senioren-Mannschaften des BC Oberzier und des SV SW 
Huchem-Stammeln (Finalisten um den Gemeindepokal)

Im Bild die Senioren-Mannschaften des SV Niederzier und des 1. FC 
Krauthausen (Spiel um Platz 3 – Sparkassenpokal)

Im Bild der Sieger des Alt-Herren-Turniers, der 1. FC Krauthausen

Am vergangenen Wochenende 08.08. bis 10.08.2025 wurden auf der 
Sportanlage des SV Viktoria Ellen 1925 die Spiele um den Gemeinde-
pokal 2025 ausgetragen.
Nach der Vorrunde, die am Samstag ausgetragen wurde, kam es bei 
den ersten Mannschaften, am Sonntag im Spiel um Platz 3 zur Partie 
zwischen dem 1. FC Krauthausen und dem SV Niederzier. Hier konnte 
sich der 1. FC Krauthausen als Vorjahressieger mit einem 4:0 Sieg den 
Sparkassenpokal sichern.
Hier auch ein großer Dank an die A-Jugend des JFV Sophienhöhe, die für 
die Mannschaft des SV Viktoria Ellen in der Vorrunde eingesprungen ist.
Im Finale gewann der BC Oberzier nach spannenden, aber torlosen 
90 Minuten im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen den SV SW Huchem-
Stammeln und ist somit neuer Titelträger des Gemeindepokals.

Beim Alt-Herren-Turnier am Freitag sicherte sich der 1. FC Krauthausen im 
Finale mit einem 2:0 Sieg gegen des SV Niederzier den AH-Gemeindepokal. 
Im Spiel um Platz 3 trennte sich der SV SW Huchem-Stammeln und der 
BC Oberzier mit 1:1. und man einigte sich auf zwei dritte Plätze.

Der SV Viktoria Ellen sowie Bürgermeister Frank Rombey bedanken sich 
bei allen teilnehmenden Mannschaften für die fairen Spiele, bei den 
angesetzten Schiedsrichtern und vor allem bei den vielen fleißigen Hel-
fern, die zur Durchführung des Turniers beigetragen haben.

Kreis Düren verschenkt Bäume und Hecken 
für den Klimaschutz

Der Kreis Düren verschenkt bereits zum sechsten Mal im Rahmen des 
Klimaschutzprogramms Bäume und Hecken an Bürgerinnen und Bür-
ger. In diesem Jahr können pro Haushalt maximal 20 Pflanzen bestellt 
werden – das sind doppelt so viele wie bisher.
Die Auswahl ist groß und besteht vor allem aus Bäumen und Hecken, 
die besonders gut mit dem Klimawandel zurechtkommen. So können 
beispielsweise Pflanzen ausgewählt werden, deren Wurzeln tiefer in 
den Boden reichen. Sie können daher besser mit Trockenheit und 
Sturm umgehen. 
Ob Esskastanie, Roteiche, Winterlinde oder Haselnuss, Feldrose und 
Alpen-Johannisbeere – Bürgerinnen und Bürger, die im Kreis Düren 
wohnen, können aus insgesamt 23 Pflanzen wählen.
Ein Antrag ist unter www.kreis-dueren.de/baeume bis zum 19. Oktober 
möglich. Die Bäume und Hecken werden voraussichtlich im Novem-
ber an der Kreisverwaltung in Düren ausgegeben. Die Bürgerinnen und 
Bürger, die Bäume bestellt haben, werden vorher direkt benachrichtigt.

Auf Wiedersehen - mit bestem Dank - in den Ruhestand
Mit großer Dankbarkeit blicken wir auf

74 Jahre Sattlerei und Raumausstattung Wenzel zurück!
Diese Zeit endet nun mit der Schließung unseres Betriebes

zum 31. August 2025
Wir haben stets mit großer Leidenschaft und Akribie 

dafür gearbeitet, Ihnen einen hochqualitativen Service 
und Produkte, die Ihnen langfristig Freude bereiten, zu liefern. 

Dies hat uns immer sehr erfüllt und wurde von Ihnen 
mit Treue belohnt. Hierfür, sowie für das Vertrauen in den 
ganzen Jahren unserer Tätigkeit, möchten wir uns von 

Herzen bei all unseren Kunden, Freunden 
und Wegbegleitern bedanken.

Es war uns wirklich eine Freude!
Tschüss und mit besten Wünschen

Bernd und Lucia Wenzel
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Neuer Fall von Hasenpest im Kreis Düren

Im Kreis Düren wurde bei einem weiteren verendeten Tier die soge-
nannte Hasenpest (Tularämie) nachgewiesen. Wie das Amt für Vete-
rinärwesen und Verbraucherschutz meldet, wurde das Tier in Linnich 
aufgefunden. Zuvor war im April dieses Jahres bei einem Tier in Nieder-
zier die Hasenpest nachgewiesen worden.
Die Hasenpest kommt in Deutschland eher selten vor und ist eine bakteri-
elle Infektionskrankheit, die bei betroffenen Tieren wie beispielsweise Ha-
sen oder Wildkaninchen oft tödlich verläuft. Chronisch erkrankte Wildtiere 
sind oft matt und teilnahmslos. Sie verlieren ihre Scheu und Schnelligkeit. 
Die Krankheit ist bei engem direktem Kontakt mit dem Tier auch auf den 
Menschen übertragbar. Symptome wie beispielsweise Fieber, Unwohl-
sein, Muskelschmerzen sind die Folge. Das Krankheitsbild kann aber 
sehr vielfältig sein. Eine Behandlung mit Antibiotika ist dann erforderlich. 
Auch wenn diese Erkrankung selten ist, so sollten besonders Personen, 
die viel in der Natur oder mit oder an Wildtieren arbeiten, vorsichtig 
sein und direkten Kontakt zu den Tieren vermeiden. Das Amt für Ve-
terinärwesen und Verbraucherschutz empfiehlt Jägern dringend, auf 
die Hygienemaßnahmen beim Ausweiden zu achten, Mundschutz und 
Handschuhe sind unbedingt zu tragen. Es sollte nur gut durcherhitztes 
Fleisch erlegter Hasen verzehrt werden.

 Mehr Schutz für Igel im Kreis Düren:
Keine fahrenden Mähroboter mehr in der Dämmerung und in der Nacht
Im Kreis Düren ist die Inbetriebnahme von Mährobotern in der Dämme-
rung und in der Nacht ab sofort nicht mehr gestattet. Grund ist der bes-
sere Schutz von Igeln und anderen kleinen Wildtieren, die zunehmend 
Opfer der scharfen Schneidemesser werden. Oft erleiden die Tiere, die 
dämmerungs- und nachtaktiv sind, tiefe Schnittwunden oder sie wer-
den tödlich verletzt. 
Der Bestand der Tiere ist europaweit rückläufig. Daher hat die Natur-
schutzbehörde des Kreises Düren mit einer sogenannten Allgemeinver-
fügung (eine offizielle Anordnung für das Kreisgebiet) festgelegt, dass 
Mähroboter nur noch tagsüber fahren dürfen. Das Betriebsverbot gilt 
in der Zeit von einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis eine hal-
be Stunde nach Sonnenaufgang des nächsten Tages. Die Sensorik der 
meisten Mähroboter erkennt die Tiere nicht als Hindernis, weshalb es 
vermehrt zu Kollisionen kommt oder die Igel überfahren werden. Das ty-
pische Verhalten von den Vierbeinern, sich bei Gefahr einzurollen, wird 
ihnen dabei zum Verhängnis. 
Die gesamte Verfügung ist zu finden unter: 
https://www.kreis-dueren.de/aktuelles/bekanntmachungen.php 
Igelwissen
Igel sind nach dem Winterschlaf etwa von März bis Oktober unterwegs 
und leben in der Nähe der Menschen, wie beispielsweise in Gärten oder 
in naturnah gestalteten Parks– nicht, wie häufig vermutet, im Wald. 
Hauptnahrungsquelle der Tiere sind Insekten. Sie leben und verstecken 

sich gerne unter Hecken oder in Laub- und Gehölzhaufen. Daher kön-
nen Bürgerinnen und Bürger mit einem naturnahen Garten einen Bei-
trag zum Artenschutz leisten, indem sie einen passenden Lebensraum 
für Igel schaffen und auch Insekten ein Zuhause bieten. Durchschlupf-
möglichkeiten im Gartenzaun verhindern, dass die Igel feststecken oder 
im schlimmsten Fall verenden. Es ist verboten, Igeln nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Auch dürfen ihre Lebensstätten 
nicht aus der Natur entnommen oder zerstört werden.

Bild mit Hilfe von KI erzeugt
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Mitmachtag der Löschgruppe Oberzier

Die Löschgruppe Oberzier braucht Unterstützung und lädt zum Mit-
machtag am 13.09.2025 ein.
Was dich erwartet?
	 •	 Feuerwehrtechnik selbst ausprobieren
	 •	 Bedienung von Schlauch, Strahlrohr & Geräten – 
		  mit Anleitung & Humor
	 •	 Löschen üben wie die Profis
	 •	 Kleine Übungen an der Kübelspritze oder mit dem Strahlrohr –  
		  direkt ausprobieren
	 •	 Einsteigen & erleben
	 •	 Feuerwehrfahrzeuge hautnah erleben, Ausrüstung & Einsatzab- 
		  läufe kennenlernen
	 •	 Einsatzkleidung anziehen & reinschnuppern
	 •	 Helm auf, Jacke an – wie fühlt es sich an, Teil des Teams zu sein?
	 •	 Fragen stellen & Feuerwehrleben kennenlernen
	 •	 Wie läuft ein echter Einsatz ab? Wie oft wird man alarmiert?  
		  Was bedeutet „freiwillig“ wirklich?
	 •	 Austausch in lockerer Runde
	 •	 Mit echten Feuerwehrleuten ins Gespräch kommen – 
		  offen & ehrlich

Nr. Erscheinungstermin Redaktionsschluss Zeitraum der Termine

10 05.09.2025 Dienstag, 26.08.2025 05.09.2025 - 17.10.2025

11 17.10.2025 Dienstag, 07.10.2025 17.10.2025 - 14.11.2025

12 14.11.2025 Dienstag, 04.11.2025 14.11.2025 - 12.12.2025

13 12.12.2025 Dienstag, 02.12.2025 12.12.2025 - 09.01.2026

Erscheinungsdaten des Amtsblattes – Übersicht Veröffentlichung und Redaktionsschluss

Redaktionsschluss ist jeweils um 14:00 Uhr.
Mitteilungen sind bis zum Redaktionsschluss direkt an folgende E-Mailadresse zu senden:
amtsblatt@niederzier.de
Alle Erscheinungsdaten des Amtsblattes und eine hilfreiche Anleitung bzgl. der Anforderungen von Beiträgen erhalten Sie jeder-
zeit online unter: www.niederzier.de/amtsblatt
Wichtiger Hinweis!
Mit der Einsendung von Bild- und Textmaterial erklärt der Einsender automatisch, dass auf Bildern und Texten keine Rechte Dritter liegen, die 
einer Veröffentlichung als Printtext oder in digitaler Form entgegenstehen. Verwenden Sie daher im eigenen Interesse nur Inhalte, bei denen dies
zweifelsfrei sichergestellt ist!
Private Anzeigen (gewerbliche Anzeigen, Werbung, Danksagungen, Nachrufe etc.) sind kostenpflichtig und bitte direkt an  
Porschen Media GmbH & Co. KG zu richten!
02421 69796-40, info@porschen-media.de    https://porschen.media
IMPRESSUM
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes:
Der Bürgermeister, Rathausstraße 8, 52382 Niederzier, Telefon: (02428) 8 40
Für den übrigen Inhalt und für den Anzeigenteil verantwortlich:
Porschen Media GmbH & Co. KG, Am Roßpfad 8, 52399 Merzenich, Telefon: 02421 69796-40
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Montags, dienstags, donnerstags und freitags: Für den Fall, dass der behandelnde Arzt nicht erreichbar ist, 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr.
Mittwochs: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 16.00 bis 18.00 Uhr. Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit.
Samstags und sonntags sowie an Feiertagen: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit.

AHPZ (Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum) Kreis Düren:

„Tierärzliche-Notdienst-Nummer: 02423-908541 · www.tieraerztlicher-notdienst-kreisdueren.de“

Netzwerk Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum spezialisierte Ambulante palliative Versorgung 
Am Weiherhof 23, 52382 Niederzier, Tel. (02428) 9570 155, Ansprechpartner: Daniela Leroy
Hospizbewegung Düren-Jülich e. V., Ehrenamt-Seelsorge
Roonstr. 30, 52351 Düren, Tel. (02421) 393220

Notdienste
Ärztlicher Notdienst    Telefon-Nr. 116 117
Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen an den ärztlichen Notdienst, sofern Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist. Die Arztrufzentrale ist wie folgt besetzt
a) Montag/Dienstag und Donnerstag 19.00 - 7.30 Uhr b) Mittwoch und Freitag/Weiberfastnacht 13.00 - 7.30 Uhr 
c) Samstag/Sonntag/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 7.30 - 7.30 Uhr
Besonderheit: Am Wochentag vor einem Feiertag (z. B. Donnerstag vor Karfreitag) ist die Arztnotrufzentrale auf jeden Fall ab 18.00 Uhr besetzt.
Die Jülicher Notfallpraxis ist erreichbar unter: (02461) 620 300
Die Notfallpraxis Düren, Roonstr. 30 (Nähe Krankenhaus) ist geöffnet: Mo, Di + Do 19.00-22.00 Uhr, 
Mi + Fr + Weiberfastnacht 13.00-22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 8.00-22.00 Uhr
Die Notfallpraxis kann während der Öffnungszeiten ohne Voranmeldung besucht werden.
Der nachfolgende Notdienst ist vorbehaltlich etwaiger Änderungen (über Arztrufzentrale zu erfragen).
Zentrale zahnärztliche Notdienst-Telefon-Nummer: 01805 – 986700

Neue-Apotheke, Monschauer Str. 94, 52355 Düren	 02421/61190

Obertor-Apotheke, Oberstr. 9-13, 52349 Düren	 02421/15736

Anna-Apotheke Klaus Scholl e.K., Wirtelstr. 2, 52349 Düren	 02421/13008

Apotheke Bacciocco Jülich am Markt, Marktplatz 5, 52428 Jülich	 02461/2513

Reichsadler-Apotheke, Zollhausstr. 65, 52353 Düren (Birkesdorf)	 02421/81914

MAXMO-Apotheke Kaufland Düren, Am Ellernbusch 22, 52355 Düren	 02421/223250

Ahorn-Apotheke, Valencienner Str. 134, 52355 Düren	 02421/968800
Apotheke Bacciocco Jülich-Koslar, Kreisbahnstr. 35, 52428 Jülich	 02461/58646

Bonifatius-Apotheke, Gneisenaustr. 68, 52351 Düren	 02421/71260

Kloster-Apotheke, An Gut Nazareth 8, 52353 Düren	 02421/86928

Flora Apotheke, Kölnstr. 48, 52351 Düren	 02421/16405

Linden-Apotheke Schramm oHG am Krankenhaus Düren, Merzenicher Strasse 33, 52351 Düren	02421/306510
Schlossplatz Apotheke, Römerstr. 7, 52428 Jülich	 02461/50415

Arnoldus-Apotheke, Arnoldusstraße 14, 52353 Düren	 02421/5003775
Karolinger-Apotheke, Karolingerstr. 3, 52382 Niederzier	 02428/94940

Bahnhof Apotheke im Medicenter, Arnoldsweiler Straße 21-23, 52351 Düren	 02421/15309

Gertruden-Apotheke, Nordstr. 44, 52353 Düren	 02421/82430

Kein Notdienst

Freitag, 22.08.2025

Sonntag, 24.08.2025

Samstag, 30.08.2025

Freitag, 05.09.2025

Mittwoch, 27.08.2025

Sonntag, 31.08.2025

Dienstag, 02.09.2025

Donnerstag, 04.09.2025

Samstag, 23.08.2025

Montag, 25.08.2025

Donnerstag, 28.08.2025

Montag, 01.09.2025

Mittwoch, 03.09.2025

Dienstag, 26.08.2025

Freitag, 29.08.2025

(Evtl. Änderungen entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen bzw. dem Notdienstkasten der Apotheke der Dürener und  Jülicher Apotheken)
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Aktuelle Apotheken-Notdienste:

Notruftafel als PDF:

https://www.aknr.de/notdienst/suche

https://www.niederzier.de/buergerservice/notruftafel.php

Notruftafel
Notruf 	 110 
  Feuerwehr / Rettungsdienst 	 112 

Arztrufzentrale NRW 	 116117 
	 Fax-Nr. für Sprach- und Hörgeschädigte 	 (0800) 5895210 

Zahnärztlicher Notdienst 	 (0180) 5986700 

Giftnotruf NRW 	 (0228) 19240 

Apothekennotdienst 	 (0800) 0022833 

Polizeiinspektion Jülich 	 (02461) 6270 
	 Neusser Straße 11, 52428 Jülich 

Bezirksdienst der Polizei – Sabrina Zilgens 	 (02428) 901130 (mit AB)  
	 Anschrift: Polizeiinspektion Jülich - Bezirksdienst - 	 02461 627-6239
	 Rathaus, Rathausstraße 8, 52382 Niederzier 
	 Sprechstunden: Rathaus, Burggebäude, Zimmer 17 
	 donnerstags 13-15 Uhr und nach Vereinbarung 
	 E-Mail: BDJuelich@Polizei.NRW.de 

Schiedspersonen in der Gemeinde Niederzier 
	 Hans Gregor Abels, Nelly-Pütz-Str. 33, Huchem-Stammeln 	 (02428) 1333 (mit AB)  
	 Email: hgabels@gmx.de 
	 Sprechzeiten: Rathaus, Burggebäude, Trauzimmer
	 nach Vereinbarung 
	 Stellv. Schiedsperson: Torsten Heidel, Steffenweg 27, Ellen	 (02428) 8034308
	
 Gemeindeverwaltung Niederzier 	 (02428) 840 
	 Rathausstraße 8, 52382 Niederzier 

Kredit-/EC-Karte 	 116116  
	 Zentraler Sperr-Notruf 

EWV-Störmeldung 	 (0800) 3980110 
	 Gas, Wasser 

Westnetz 	 (0800) 4112244 
	 Strom 

PŸUR (Technischer Support) 	 (030) 25777777 
	 Kabelfernsehen 

Caritas Pflegestation Niederzier-Merzenich 	 (02428) 94810 
	 Mühlenstraße 12, 52382 Niederzier 
	 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr 

Telefon-Seelsorge 	 116123 
	 kostenfrei und anonym; 	 (0800) 1110111 
	 egal von wo, egal wie lange 	 (0800) 1110222

Am Roßpfad 8 52399 · Merzenich (Girbelsrath)

INTENSIVE 
FARBEN 
PERFEKTE DETAILS

BRILLANTE FARBEN HOCHWERTIGE 
ERGEBNISSENOCH GÜNSTIGER

OEKO-TEX® TINTEEFFIZIENTER DRUCK

JETZT NEU FÜR 
DEN TEXTILDRUCK:  
DIRECT-TO-FILM

SICHERE DIR JETZT DEIN FRESHES SHIRT FÜR DEN SOMMERAB 9,99€
/STK.* * 11,89 € brutto / ab einer Bestellmenge von mind. 10 Stk. / brillanter einseitiger 

Mehrfarbdruck

JETZT KOSTENLOS ANFRAGEN:
0 24 21 / 69  79 6 - 40
info@porschen-media.de
www.porschen.media

Große Auswahl an Textilien: Poloshirts, 
Hoodies, Zipper, Caps, Baumwolltaschen u.v.m.
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Entdecken Sie den Bauernhof: 
Kartoffelernte und gemeinsames Kochen! 

Erleben Sie einen aufregenden Tag auf dem Hof Meyer! Bei unserer 
Bauernhofführung haben Sie und Ihre Kinder die Möglichkeit, frische 
Kartoffeln direkt vom Feld zu ernten. Nach der Ernte wird es richtig 
lecker, denn gemeinsam bereiten wir aus den frisch geernteten Kartof-
feln eine köstliche Kartoffelsuppe zu! Die Kinder können aktiv mithelfen, 
was nicht nur viel Spaß macht, sondern auch das Bewusstsein für ge-
sunde Ernährung stärkt. Zudem haben Sie die Gelegenheit, mehr über 
die faszinierende Welt der Landwirtschaft zu erfahren!
Termin:	 Samstag, 13. September 2025
Ort:		  Hof Meyer 
		  Merscher Straße 15 
		  52441 Linnich-Boslar
Uhrzeit:	 14:00 – 17:00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine Anmeldung per Telefon 02428/6168 oder  
E-Mail: kindergarten-rathausstrasse@niederzier.de ist bis zum 
05.09.2025 erforderlich.

„Hilfe mein Kind wird gemobbt“
Was ist Mobbing überhaupt? Was kann ich tun, damit mein Kind gar 
nicht erst in eine Mobbingsituation kommt? Was kann ich bei ersten 
Anzeichen von Mobbing tun? Wie unterstütze und stärke ich mein Kind, 
ohne es „noch schlimmer“ zu machen? Wir schauen auf die typischen 
Konfliktthemen bei Kindern wie Beleidigung, Wegnahme, Provokation 
und Gewaltandrohung und ich zeige neue Lösungswege für diese Ver-
haltensweisen auf. Ebenso schauen wir uns an, was bei „Tätern“, „Mit-
läufern“ und „Opfern“ dahintersteckt, wenn sie in ihre Rollen schlüpfen.
Termin:	 Dienstag, 23. September 2025
Uhrzeit:	 19.00 – 21.00 Uhr
Referent:	Andrea Peters
Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS Rur Eifel statt.
Bitte melden Sie sich bis zum 08. September 2025 an.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine Anmeldung per Telefon 02428/6168 oder  
E-Mail: kindergarten-rathausstrasse@niederzier.de ist bis zum 
07.03.2025 erforderlich.

Spielgruppe für Eltern und Kinder 

Wir wollen spielen, basteln, tanzen und gemeinsam singen. Die Kin-
der machen ihre ersten Erfahrungen in einer Gruppe und die Eltern 
können sich gemeinsam austauschen. Frau Schwering-Eichhorn lei-
tet diese Spielgruppe für Eltern und Kinder ab 1 Jahr bis zum Eintritt 
in den Kindergarten. 

Diese findet freitags in der Zeit von 09:30 - 11:00 Uhr im Bürgerhaus 
in Huchem-Stammeln statt. 

Gerne können Sie mit Ihrem Kind zum Schnuppern nach 
vorheriger Absprache vorbeischauen. Das Angebot findet in Kooperati-
on mit dem Katholischen Forum für Erwachsenen- und Familienbildung 
Düren - Eifel statt. 

Starttermin ist Freitag, der 29. August 2025
Teilnahmegebühr: 6 Termine /21 € 

Sollten Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an.
Anmeldungen:  Familienzentrum Nelly Pütz 02428/2432 
oder per E-Mail an 
familienzentrum-nellypuetz@niederzier.de

Aus den Kindergärten
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www.immobilien-hundh.de
02428 - 6421

 Die 15 häufigsten Fehler beim Immobilienverkauf
Fehler #3: Fehlende Unterlagen

Fehlende Unterlagen behindern den Verkauf. 
Spätestens bei der Finanzierung wird dies zu einem Problem, denn

Banken haben bei der Vergabe von Krediten strenge Auflagen.
So kann sich der Verkauf über Monate hinziehen und das zehrt an

den Nerven. Zusätzlich kann der Käufer abspringen, was nicht
passieren darf. 



24 „Schulfähigkeit“

Ihre Kinder beginnen bald das letzte Kindergartenjahr. Das ist für alle 
eine spannende Zeit und ein großer Schritt für Ihre Kinder. Vielleicht 
entstehen für Sie als Eltern in den kommenden Monaten Fragen bezüg-
lich der Einschulung Ihres Kindes. 
-	 Was muss mein Kind können? 
-	 Soll es schon schreiben üben?
-	 Wird es in der Schule zurechtkommen?
Diese und andere Fragen rund um das Thema „Schulfähigkeit“ werden 
wir am Elternabend mit Frau Sinhuber von der Beratungsstelle für Kin-
der, Jugendliche und Eltern des SkF Düren besprechen und gemeinsam 
erarbeiten, was für Ihr Kind hilfreich sein kann, um einen guten Start in 
die Schule zu ermöglichen. 
Termin:	 Donnerstag, 30. Oktober 2025
Uhrzeit:	 19:00 – 20:30 Uhr
Leitung:	 Frau Sinhuber 
Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird bis zum 23.10.2025 un-
ter 02428 / 2432 oder familienzentrum-nellypuetz@niederzier.de gebeten.

03.09.2025, 17.09.2025, 24.09.2025,
29.10.2025, 12.11.2025, 26.11.2025,

10.12.2025
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Schulnachrichten

Tränen lügen nicht

Emotionale Entlassfeier an der Gesamtschule 
Niederzier/Merzenich
Abschiedsfeiern mit Tränen sind an der Gesamtschule Niederzier/Mer-
zenich nicht ungewöhnlich. Aber dass gleich zwei Rednerinnen vor Rüh-
rung zum Taschentuch greifen mussten, ist ungewöhnlich, unterstrich 
aber auch die Dankbarkeit der Personen gegenüber der Gesamtschule. 
Auch in diesem Jahr war die Entlassfeier der 149 Zehntklässer*innen 
eine Kombination aus feierlicher Zeugnisausgabe und Abschlussball – 
einem Modell, das auch in diesem Jahr für Kurzweil und gute Stim-
mung sorgte. 
Unter dem Motto „Next stop Zukunft - Wir heben ab“ war die Aula der 
Gesamtschule festlich geschmückt und der Einmarsch und erste Tanz 
des gesamten Jahrgangs von vorsichtiger Zurückhaltung geprägt. Das 
legte sich mit der Zeit, denn die Tanzschule Kettner hatte es in einem 
neunstündigen Tanzkurs mit dem ganzen Jahrgang geschafft, dass 
Disco-Fox, Rumba und Cha-Cha-Cha ansehnlich vorgeführt werden 
konnten. Höhepunkt war sicherlich der Eltern-Kind-Tanz, bei dem man 
in viele entweder glückliche oder erstaunte Gesichter schauen konnte. 
Schulleiter Stefan Möller eröffnete die Redebeiträge und verwies auf die 
Seltenheit über einen Jahrgang zu sprechen, den er selbst unterrich-
tete, was er mit einigen Anekdoten und wie immer passenden Fußball-
metaphern ausschmückte. Bürgermeister Frank Rombey lobte die gute 
Zusammenarbeit zwischen Schüler*innen, Eltern und Kollegium. Glaub-
würdige Worte des Dankes gab es von den Elternvertreter*innen und 
den Stufensprecher*innen Lisa Radke und Lennox Bachmann. Andre 
von Endern, Mouna Hamdi, Emily Dick, Maya Sefki, Navid Bouallegue 
moderierten die Veranstaltung sehr souverän.
Aufgelockert wurde das Programm nicht nur durch die Tanzeinlagen, 
sondern auch einige Musikbeiträge. So begeisterten Kevin Egca und 
Maher Al Daroukh am Klavier, die Schulband begleitet die 10e bei ei-
nem Song der Imagine Dragons. 

Der vom ganzen Jahrgang präsentierte Queen-Song „Don´t stop me now“ 
unterstrich die Aufbruchsstimmung, die einer solchen Veranstaltung im 
besten Fall innewohnt. Der Tutor*innenbeitrag, bei dem alle Tutor*innen 
gewohnt charmant die kleinen Ungereimtheiten des Schulalltags humor-
voll aufbereiteten, sorgte für einige Lacher und großen Applaus.
Höhepunkt der Veranstaltung war dann die Zeugnisvergabe, die Ab-
teilungsleiter Ulli Flohr mit -wie immer- passenden, teilweise kritischen 
und persönlichen Worten an den Jahrgang einleitete. Alle Klassen wur-
den dann von allen Tutor*innen ihrer Schulzeit verabschiedet und durf-
ten sich mit ihren Zeugnissen zufrieden und auch etwas traurig zum 
abschließenden Gruppenfoto aufstellen.
Besondere Auszeichnungen erhielten in diesem Jahrgang Laura Lubac-
zewski, Jil Schwengber, Rene Kampitsch und Niklas Viehöver, die für 
ihr außerunterrichtliches Engagement mit dem Hartmut-Nimmerrich-
ter-Preis ausgezeichnet wurden. 

Die besten Abschlüsse erzielten André van Endern mit 1,0 im Mittle-
ren Schulabschluss mit Qualifikation (MSA-Q), Erik Stahn (MSA) und Jil 
Schwengber (EESA). 

Ein Sektempfang, der wie auch das übrige Catering von der Q1 durch-
geführt wurde, rundete eine schöne Veranstaltung ab. Auch hier gab es 
Tränen aus unterschiedlichen Gründen. „Ich war überwältigt von der 
Feier und den Ehrungen, das wird immer in meiner Erinnerung blei-
ben!“, sagt Jil Schwengber. „Ich freue mich auf das, was kommt, aber 
ich bin sehr dankbar über die Zeit an dieser Schule.“
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Die Götter verlassen den Schulolymp

Abiturfeier an der Gesamtschule Niederzier/Merzenich
Abikropolis – die Götter verlassen den Olymp. Bei einem solchen Ab-
imotto muss man schon ganz schön selbstbewusst sein, darf sich aber 
auch nicht über Nachfragen wundern. Bei der Abiturfeier an der Ge-
samtschule Niederzier/Merzenich nahmen zahlreiche Redner und Ak-
teure das Abimotto auf – die dionysisch angehauchte Gestaltung der 
Aula und das abwechslungsreiche Programm sorgten für einen würde-
vollen, wenn nicht sogar göttlichen Abschluss dieses Abiturjahrgangs. 
Knapp 400 Gäste hatten sich eingefunden, darunter Eltern, Freunde, 
Kolleg*innen und einige Ehrengäste.
Schulleiter Stefan Möller ging in seiner Begrüßungsrede auf die At-
traktivität des Scheiterns ein und machte den Abiturientinnen in einer 
kurzen und witzigen Rede – damit hielt er sich an die Vorgabe des 
Abiturjahrgangs – deutlich, dass ihr zukünftiger Weg nicht nur von li-
nearem Erfolg geprägt sein muss. Auch die Gratulationen der Pfleg-
schaftsvorsitzenden Anja Kraft und Bürgermeister Georg Gelhausen 
nahm der Jahrgang bereitwillig an, Gelhausen hatte den Schüler*innen 
einen besonderen, an Griechenland erinnernden „Saft“ mitgebracht, 
um anschließend feiern zu können. Schülersprecher Eliot Jansen ging 
in ihrem Beitrag vor allem auf den Zusammenhalt der Stufe ein und 
erhielt für ihr souveränes Auftreten großen Applaus.
Neben den Redebeiträgen gab es auch einige musikalische Auftritte. 
Dabei überzeugte der vokalpraktische Kurs des Jahrgangs 12 mit zwei 
Songs, der Italienischkurs nötigte Marco Cotza zu einer tanzbaren Versi-
on von Zuppa Romana. Besonderes Highlight war sicherlich der Auftritt 
der Tutorinnen Judith Lövenich, Christine Pruszeit und Jan Schillings, 
die neben einer Gesangsdarbietung im göttlichen Gewande vor allem 
mit einer Anlehnung an die Literaturkursaufführung des Vorjahres für 
viele Lacher sorgten. 

Fliesen legen 

und mehr ...

Wir garantieren Ihnen eine optimale Leistungsausführung bei fairen Preisen und würden uns freuen auch für Sie tätig werden zu dürfen.

Fliesenfachbetrieb
Wir übernehmen sämtliche Arbeiten die bei der Altbausanierung und im Neubau anfallen. 

Das bedeutet, Sie benötigen in der Planungs- und Ausführungszeit nur einen Ansprechpartner. 

Wir beauftragen qualifizierte Fachfirmen oder arbeiten mit Handwerker Ihres Vertrauens zusammen. 

Sie können selbstverständlich Eigenleistungen erbringen und wir führen nur Teilleistungen aus.

• Durchführung von Renovierungs- und 

   Terminarbeiten auch in der Nacht, 

   sowie an Sonn- und Feiertagen 

• Aus- und Einräumen von Wohnungen 

   im Zuge von Renovierungsarbeiten 

• Endreinigung

• Balkonsanierung incl.   

  Dachdeckerarbeiten 

• Trockenbauarbeiten 

• Mauer-,  Putz- und Estricharbeiten 

• Elektro- und Installationsarbeiten 

• Handwerkervermittlungs-Service

Leistungsumfang: 
 

• Fliesenarbeiten aller Art 

• Natursteinarbeiten 

• Reparaturservice 

• Versiegelungsarbeiten

Hauptstraße 166 · 52372 Kreuzau · Tel. 0 24 22/47 33 · Fax 0 24 22/90 33 05 · Mobil 0172/2 63 85 76

Über 30 Jahre 

Berufserfahrung

Moderiert wurde die Veranstaltung sehr abgeklärt und pointiert von Rea 
Nikolic und Simeon Wirtz. 
Die Rede der Abteilungsleiterin Sabine Mehrhoff leitete dann zur Zeug-
nisverleihung über. Mehrhoff, die ihren 25. Jahrgang verabschieden 
durfte, zeigte vor allem im letzten Teil ihrer nicht ganz so kurzen Rede 
den Abiturient*innen wichtige Aspekte für eine glückliche Zukunft auf 
und appellierte an ihren Respekt und ihre Verantwortungsbereitschaft 
für eine gelingende Gesellschaft der Zukunft. 
Danach begann die feierliche Zeugnisübergabe mit gebührendem 
Raum für jede*n der 56 Abiturient*innen. Besondere Ehrungen gab es 
auch in diesem Jahr. Juliana Heimbach, Eliot Jansen, Jan Weidner und 
Lukas Paschke wurden mit dem Hartmut-Nimmerrichter-Preis für be-
sonderes außerunterrichtliches Engagement geehrt. 
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Sonderpreise für besondere Leistungen erhielten Juliana Heimbach 
(Biologie), Leonie Siepen (Philosophie), Julian Fichtner (Physik) und 
Lana Breuer (Mathematik).

Für den besten Notendurchschnitt wurden Juliana Heimbach, Karolina 
Stümper und Lynda Harzheim mit einem Buchpreis ausgezeichnet. 

Nach drei Stunden und einem abschließenden Gruppenbild konnten das 
Moderatorenpaar die Gäste zum anschließenden Weinempfang einladen, 
dem würdigen Abschluss einer schönen Abschlussfeier. Erwähnt sei noch 
das hervorragende Catering des Jahrgangs Q1, der bei heißen Tempera-
turen ständig für Getränkenachschub in der Aula sorgte. 

Workshop der VHS Rur-Eifel

faktenstark - Desinformationen wirkungsvoll begegnen
Täglich begegnen uns im Netz und in sozialen Medien Inhalte, die be-
wusst täuschen und manipulieren – mit ernsten Folgen für Gesellschaft 
und Demokratie. Der Workshop "faktenstark" macht fit im Umgang mit 
Desinformation: Was steckt dahinter? Wie erkennt man sie? Und was 
kann man konkret dagegen tun?
Die Teilnehmenden erhalten fundiertes Hintergrundwissen und prakti-
sche Tipps für den Alltag. Drei Aspekte stehen dabei im Fokus: Des-
informationen verstehen, erkennen und begegnen.
Der Workshop ist interaktiv und praxisnah gestaltet. Eine Mischung aus 
theoretischem Input, Austausch und konkreten Übungen sowie Fallbei-
spielen sorgt dafür, dass das Gelernte alltagsnah und direkt anwendbar ist.
Der entgeltfreie Workshop der VHS Rur-Eifel beginnt am Don-
nerstag, 04.09.2025 um 17:00 Uhr und endet um 20:00 Uhr. 
Schriftliche Anmeldungen werden unter www.vhs-rur-eifel.de 
entgegengenommen.

TN

 Thomas Neugebauer
KFZ-Meisterbetrieb

KfZ-Meister-Fachbetrieb
Thomas Neugebauer
Josefweg 2 · 52459 Inden-Schophoven
Telefon 0 24 65 / 25 55 
Fax 0 24 65 / 33 93 
E-Mail: neugebauer.kfz@t-online.de
Internet: www.neugebauer-kfz.de

Reparatur aller Fahrzeuge
TÜV + AU im Haus
Kosterloser Leihwagen
Inspektionen mit Mobilitätsgarantie
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Kirchliche Nachrichten

Gottesdienstordnung

Gottesdienstordnung der katholischen Pfarrgemeinden
St. Cäcilia Niederzier, St. Josef Huchem-Stammeln, St. Martin 
Oberzier, St. Thomas von Canterbury Ellen und St. Antonius 

Hambach
Öffnungszeiten des Zentralen Pfarrbüros in Niederzier

Niederzier, Am Grauen Stein 8a, Tel. 1577
Mo., Die, Mi. und Fr. 09:00 – 12.00 Uhr

Donnerstagnachmittag 15.00 – 17.00 Uhr
Email: kath.kirche-niederzier@t-online.de

Freitag, 22. August 2025 – Maria Königin 
Ham 	 07:00 Uhr Hl. Messe mit Reisesegen der Kevelaer-Radpilger 
Oz 	 10:30 Uhr Hl. Messe in der Cellitinnen Wohnanlage Sophienhof 
Samstag, 23. August 2025 – Hl. Rosa von Lima 
- Kevelaer-Wallfahrt – Alle Hl. Messen und Wortgottesdienste entfallen. 
Sonntag, 24. August 2025 – 21. Sonntag im Jahreskreis – Fest 
des Hl. Apostel Bartholomäus 
Nz 	 11:00 Uhr Hl. Messe 
Dienstag, 26. August 2025 – Hl. Kilian (Bischof von Würzburg) 
und Gefährten 
Ham 	 09:00 Uhr Hl. Messe 
Mittwoch, 27. August 2025 – Hl. Monika (Mutter des Hl. Augus-
tinus) 
Oz 	 09:00 Uhr Hl. Messe 
HS 	 18:00 Uhr Hl. Messe 
Donnerstag, 28. August 2025 – Hl. Augustinus (Bischof von Hippo) 
Nz 	 08:00 Uhr Einschulungsgottesdienst der Grundschule Niederzier 
Nz 	 09:00 Uhr Hl. Messe 
El 	 09:00 Uhr Einschulungsgottesdienst der Grundschule Ellen 
HS 	 10:00 Uhr Einschulungsgottesdienst der Grundschule Huchem- 
	 Stammeln 
Ham 	 10:00 Uhr Einschulungsgottesdienst der Grundschule Hambach 
Freitag, 29. August 2025 – Enthauptung Johannes des Täufers 
Oz 	 10:30 Uhr Hl. Messe in der Cellitinnen Wohnanlage Sophienhof 
Samstag, 30. August 2025 
HS 	 16:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung 
El 	 17:30 Uhr Vorabendmesse 
Ham 	 18:30 Uhr Vorabendmesse 
Sonntag, 31. August 2025 – 22. Sonntag im Jahreskreis –  
Hl. Paulinus (Bischof von Trier) 
Nz 	 11:00 Uhr Hl. Messe 
Mo 	 17:00 Uhr Taizé-Gottesdienst 
Dienstag, 2. September 2025 
Ham 	 09:00 Uhr Hl. Messe 
Mittwoch, 3. September 2025 – Hl. Gregor der Große 
HS 	 18:00 Uhr Hl. Messe 
Donnerstag, 04. September 2025 
Nz 	 09:00 Uhr Hl. Messe 

Freitag, 05. September 2025 – Herz-Jesu-Freitag 
Oz 	 10:30 Uhr Hl. Messe in der Cellitinnen Wohnanlage Sophienhof 
Austeilung der Krankenkommunion in unserer GdG  
Es besteht die Möglichkeit die Krankenkommunion zu empfangen. Wer 
diese gerne möchte, der melde sich bitte telefonisch im Pfarrbüro in 
Niederzier unter 02428 / 15 77 oder im Pfarrbüro in Merzenich unter 
02421 / 33 77 0 an. 
Seniorenfrühstück 60+ in Hambach  
Herzliche Einladung zum Seniorenfrühstück der Seniorengruppe 60+ 
am Donnerstag, den 4. September 2025 um 9:30 Uhr im Pfarrheim 
Hambach.  
Kosten 5,- Euro.  
Das Frühstücksteam freut sich auf zahlreiches Erscheinen.  
Mitteilung der kath. Frauengemeinschaft Hambach 
Liebe Mitglieder, wir treffen uns zum Oktoberfest am Donnerstag, den 
11. September 2025 um 17.00 Uhr im Hambacher Hof. 
Wir freuen uns auf Euch. 
Lisa und Anita 

Herzliche Einladung zur Jubiläums-
Ausstellung: 275-Jahre Heimbachpilger 

Nachdem die Jubiläumswallfahrt 
am ersten Juli-Wochenende unter 
großer Beteiligung vieler Pilgerin-
nen und Pilger, Messdienerinnen 
und Messdiener sowie Mitglieder 
der Schützenbruderschaften aus 
Niederzier und Huchem-Stamm-
eln als ein wunderbares Ereignis 
standfand, um Sorgen und Nöte, 
gleichzeitig aber auch Dank und 
Hoffnungen vor das Gnadenbild 
unserer Gottesmutter zu bringen, 
starten wir im Oktober und No-
vember eine kleine, informative 
Ausstellung in unserer Pfarrkirche 
St. Cäcilia Niederzier. 

Die Eröffnung der Jubiläums-Ausstellung findet während der Hl. Messe 
am Sonntag, den 12.10.2025 um 11.00 Uhr statt. Der Gottesdienst 
widmet sich der 275-jährigen Geschichte der Niederzierer Heimbach-
wallfahrt. Mit Unterstützung unseres Geschichtsvereins präsentieren 
wir auf vielen Schautafeln Bilder, Texte und Erinnerungstücke aus den 
zurückliegenden Jahrzehnten. Präfekt Stephan Sievernich, Eberhard 
Ludwig, Matthias Biergans und Pfarrer Andreas Galbierz würden sich 
freuen, wenn die Jubiläums-Ausstellung auf das Interesse unserer 
Pfarrmitglieder stößt. 
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Katholische Gemeinde St. Josef Krauthausen

Gottesdienste in St. Josef Krauthausen
Samstag 6.9.2025
18:00 Uhr Wortgottesfeier

Pfarrerin Karin Heucher, Tel. 02421 / 951 984
Evangelisches Gemeindeamt, Tel. 02421 / 188 – 0

Gottesdienste 
Sonntag, den 24. August, um 10 Uhr im Sophienhof Oberzier.  
Sonntag, den 31. August um 11.15 Uhr
in der Katholischen Kirche Huchem-Stammeln.
Den Gottesdienst gestaltet Pfarrerin Müller-Thor.
Sie sind alle herzlich eingeladen.
Bleiben Sie behütet!
Pfarrerin Karin Heucher

Allgemeine Hinweise:
Detaillierte Angaben aus allen Bezirken der Evangelischen Gemeinde 
zu Düren enthält der Gemeindebrief, der allen Mitgliedern der Evan-
gelischen Gemeinde kostenlos zugestellt wird. Sollten Sie versehentlich 
kein Exemplar erhalten, wenden Sie sich bitte an das Gemeindeamt der 
Ev. Gemeinde zu Düren, Telefon 02421/188-0.
Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage (www.
evangelische-gemeinde-dueren.de), 
und auf unserer Facebook-Seite. 
Unser YouTube-Kanal hat den Titel „Evang. Gemeinde zu Düren 
Christuskirche“. Dort  finden Sie Informationen, Video-Clips, Musik, 
Andachten, ….   
Pfarrer vom Dienst: Telefon 02421/188-100 
Telefon-Seelsorge: 0800/1110111 u. 0800/1110222   

Bereich Niederzier
Evangelische Gemeinde zu Düren

Die Jubiläums-Ausstellung ist an den Sonntagen am 12.10., 19.10., 
26.10., 02.11., 09.11., 16.11. und 23.11. jeweils nach den Sonntags-
messen bis 13.00 Uhr geöffnet. 
Übrigens, in der Kirchenzeitung Nr. 23 v. 03.08.25 unseres Aachener 
Bistums, können Sie auch einen informativen Artikel des Redakteurs 
Stephan Johnen von unserer Jubiläumswallfahrt nachlesen: https://kir-
chenzeitung-aachen.de/a-blog/Eine-Geschichte-der-Treue/. 
(Text und Foto Matthias Biergans) 

Aktuell freie Kapazitäten Hauswirtschaft haben wir im Bereich der  und Pege
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage !

KOMPETENT   l   ENGAGIERT   l   ZUVERLÄSSIG

Web: www.medicamobil.de  I  Telefon: 02421 - 981240

Medica Mobil GmbH

Geschäftsführer:
Ilona Schäfer, Sabine Jörger

Peterstrasse 34
52353 Düren - Merken  

Wir freuen uns auf dich und auf deine Bewerbung!

Aufgrund der stetigen Erweiterung unseres professionellen Teams,
suchen wir sowohl Pegekräfte, als auch Kräfte im Bereich der Hauswirtschaft.

Wir suchen dich...

Der Pegedienst, der ankommt - auch in Niederzier!
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Vereinsnachrichten

Garagentrödel in Hambach Sommerfest

Am Sonntag, den 7. September 2025 ab 8 Uhr ist es endlich wieder so-
weit, frei nach dem Motto: „Ein Dorf räumt auf“ wird zum Garagenfloh-
markt in Niederzier-Hambach eingeladen. An diesem Tag wird sich das 
eigentlich beschauliche Dorf Hambach zu einem riesigen Trödelmarkt 
verwandeln. Viele Hambacher Familien haben ihre Garagen, Keller, 
Dachböden, Kleiderschränke aufgeräumt und werden ihre „Schätze“ 
in ihren Garagen, Hofeinfahrten oder Vorgärten zum Verkauf anbieten. 
Auffällige Infopunkte mit Lageplan (der auch an den Ständen zum Mit-
nehmen bereit liegt) und Luftballons weisen den Besuchern von Nah 
und Fern den Weg zu den Trödlern. Ortsansässige Vereine und die Gast-
stätten werden für das leibliche Wohl sorgen. Die Hambacher-Trödler 
freuen sich schon

Vielfältiges 
Programm!

Wohnanlage Sophienhof
Sarah Lamp, Komm. Pflegedienstleitung ambulante Pflege

Tel 02428 9570-152 · sarah.lamp@cellitinnen.de

Tagesbetreuung
Sie wünschen sich mehr Abwechslung oder 
Unterstützung in Ihrem Alltag? 

Nutzen Sie unsere Angebote der Tagesbetreuung in 
den Räumen der Wohnanlage Sophienhof:

• Aktivitäten stunden- oder tageweise: musizieren, 
basteln, Gymnastik, Spaziergänge u.v.m.

• Mittagessen
• Fahrdienst zur Tagesbetreuung inklusive

Seniorenfrühstück in Ellen

Jeden 2. Donnerstag im Monat – ab 9:00 Uhr
Seit fast 10 Jahren lädt das Dorf-Forum Ellen e.V. alle Seniorinnen 
und Senioren herzlich zum gemeinsamen Frühstück ein.
In geselliger Runde bei Brötchen, Kaffee und netten Gesprächen ent-
steht Monat für Monat ein gemütlicher Treffpunkt für Junggebliebene 
im Dorfgemeinschaftshaus in Ellen.
Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen!
Infos und Anmeldung über das Dorf-Forum Ellen oder über Marianne 
Bednarek Tel. 02428/902390
Ihr 
Dorf-Forum Ellen e.V.
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52382 Niederzier · Tel. (02428) 4365 · Fax (02428) 6761

Gute Beratung – Gute Arbeit – Guter Service

Fachbetrieb seit 1986

Rund um Haus und Garten

52399 Merzenich 
Tel. 0178 3538525

info@peggys-dienstleistungen.de
www.peggys-dienstleistungen.de

Peggy’s Dienstleistungen GmbH

• Hausmeisterservice
• Entrümpelungen u. Aufräumarbeiten
• Umzüge und Kleintransporte
• Laminat- und Fußbodenverlegung
• Fug- und Putzarbeiten

• Trockenbau
• Einbau genormter Fenster  
 u. Türen
• Steinteppich innen u. außen
• Grünanlagenpflege

Sommerfest zum Jubiläum im Tierheim

Der Tierschutzverein für den Kreis Düren feiert am 31. August 2025 
sein Sommerfest. Die Besucher können sich von 11 – 17 Uhr auf einen 
„Tierischen Markt“ auf der Festwiese des Heims freuen, auf der auch 
Hunde willkommen sind. Daneben wird weitere Unterhaltung für die 
ganze Familie geboten. Feierlicher Anlass der diesjährigen Veranstal-
tung ist neben der Fertigstellung des neuen Katzenhauses das 60-jäh-
rige Bestehen des Tierheims in Düren-Niederau, so der Verein.
Für Unterhaltung, vor allem für die kleinen Gäste, sorgen die Tierschüt-
zer u. a. mit einer Hüpfburg, einem Glücksrad und einer Fotobox für 
lustige Schnappschüsse. Die Aussteller des Tierischen Marktes werden 
zahlreiche Produkte und Dienstleistungen rund ums Tier anbieten. An 
Infoständen können sich die Besucher über verschiedene Tier- und Na-
turschutzthemen informieren. Für das leibliche Wohl wird mit Getränken 
sowie verschiedenen Speisen und Snacks gesorgt sein.
Mit dem diesjährigen Sommerfest feiern die Tierschützer die Fertigstel-
lung des neuen Jülicher Katzenhauses. Das Gebäude ist die aktuellste 
Erweiterung des Heims, das 2025 auf eine 60-jährige Geschichte zu-
rückblickt. Den Erlös des Sommerfestes verwendet der Verein für seine 
Tiere im Heim.




